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11.1 Keine Garantieübernahme
In Bezug auf das in diesem Verkaufsprospekt 

beschriebene Beteiligungsangebot hat keine 

juristische Person oder Gesellschaft die Gewähr-

leistung für eine Verzinsung der Anlagebeträge 

der Anleger und / oder die Rückzahlung ihres 

eingesetzten Kapitals übernommen.

11.2 Negativfeststellungen
Am 1. Juli 2005 ist das Anlegerschutzverbes-

serungsgesetz (AnSVG) neben der Vermögens-

anlagen-Verkaufsprospektverordnung 

(VermVerkProspV) in Kraft getreten. Nach diesen 

Regelungen besteht u. a. die Pflicht zur Veröffent-

lichung eines Verkaufsprospekts, bevor Anteile 

an geschlossenen Fonds oder Treuhandvermögen 

öffentlich angeboten werden. Das Gesetz und die 

Verordnung regeln den Mindestinhalt des Pros-

pektes.

Der vorliegende Prospekt wurde nach Maßgabe 

des Gesetzes und der Verordnung erstellt und 

enthält die geforderten Mindestangaben. Nachfol-

gender Aufstellung sind die Angaben der Verord-

nung zu entnehmen, die für dieses Beteiligungs-

angebot nicht zutreffen bzw. nicht relevant sind. 

Die Gliederung und Nummerierung entsprechen 

hierbei der Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt-

verordnung.

§ 2 Allgemeine Grundsätze

 Satz 1 Ziffer 5:

Der Verkaufsprospekt wurde weder ganz noch 

teilweise in einer anderen in internationalen 

Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache abgefasst. 

Zusammenfassungen der wesentlichen tatsäch-

lichen und rechtlichen Angaben zu Emittenten, 

Vermögenslage und Anlageobjekt in der deut-

schen Sprache entfallen daher.  

§ 4 VermVerkProspV: Angaben über die 
Vermögensanlagen

Satz 1 Ziffer 2:

Weder der Anbieter noch die Fondsgesellschaft 

übernimmt die Zahlung von Steuern für die Anleger.

Satz 1 Ziffer 7:

Eine vorzeitige Schließung der Zeichnung (es sei 

denn, das maximale Fondsvolumen von 250 Mio. 

EUR ist erreicht) sowie die Kürzung von Zeich-

nungen, Anteilen oder Beteiligungen sind nicht 

vorgesehen. Sollte ein Mindestplatzierungsvolu-

men in Höhe von 30 Mio. EUR bis zum 31. Okto-

ber 2009 bzw. im Falle der Verlängerung des 

Platzierungszeitraums bis zum 31. März 2010 

nicht erreicht werden, kann der Geschäftsführen-

de Kommanditist entscheiden, die Umsetzung 

des Beteiligungsangebots nicht mehr weiter zu 

verfolgen.

Satz 1 Ziffer 8:

Das Beteiligungsangebot richtet sich ausschließ-

lich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichti-

ge Anleger. Das Beteiligungsangebot erfolgt nicht 

in verschiedenen Staaten mit bestimmten Teil-

beträgen. 

§ 5 VermVerkProspV: Angaben über die 
Fondsgesellschaft

Nr. 2:

Die Fondsgesellschaft ist nicht für eine bestimmte 

Zeit gegründet.

§ 6 VermVerkProspV: Angaben über das 
Kapital der Fondsgesellschaft

Satz 1 Nr. 1:

Das Kapital der Gesellschafter ist voll eingezahlt. 

Es bestehen keine ausstehenden Einlagen.

XI.
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Satz 1 Nr. 2:

Die Fondsgesellschaft hat bisher keine Wertpa-

piere und / oder Vermögensanlagen im Sinne des 

§ 8 f Abs. 1 des Verkaufsprospektgesetzes ausgege-

ben. Auch sind bisher keine Wertpapiere und / oder 

Vermögensanlagen in Bezug auf die Fondsgesell-

schaft ausgegeben worden.

Satz 2 und 3:

Die Fondsgesellschaft ist weder eine Aktienge-

sellschaft noch eine Kommanditgesellschaft auf 

 Aktien; folglich sind keine Wandel- und Bezugs-

rechte auf Aktien vorhanden. Aus diesem Grund 

wird darauf verzichtet, den Nennbetrag der um-

laufenden Wertpapiere, die den Gläubigern ein 

Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien einräu-

men, sowie die Bedingungen und das Verfahren 

für den Umtausch zu nennen.

 

§ 7 VermVerkProspV: Angaben über die 
Gründungsgesellschafter der Fonds-
gesellschaft

Absatz 2 Ziffer 1 bis 3:

Die Gründungsgesellschafter haben keine unmit-

telbaren oder mittelbaren Beteiligungen an Unter-

nehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlage beauftragt sind, die der Fonds-

gesellschaft Fremdkapital zur Verfügung stellen 

oder die in Zusammenarbeit mit der Herstellung 

der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Liefe-

rungen oder Leistungen erbracht haben.

§ 8 VermVerkProspV: Angaben über die Ge-
schäftstätigkeit der Fondsgesellschaft

Absatz 1 Ziffer 2:

Von den vertraglichen Vereinbarungen, die im 

Zusammenhang mit diesem Beteiligungsan-

gebot abgeschlossen wurden und in diesem 

Verkaufsprospekt unter dem Kapitel 8.7 „Verträge 

der Gesellschaften und die darin vereinbarten Ver-

gütungen“ erläutert wurden, ist die Fondsgesell-

schaft abhängig, weil diese Vereinbarungen der 

Umsetzung des Beteiligungskonzeptes dienen. 

Von anderen Verträgen, Patenten, Lizenzen oder 

neuen Herstellungsverfahren ist die Fondsgesell-

schaft nicht abhängig.

Absatz 1 Ziffer 3:

Es existieren keine Gerichts- oder Schiedsverfah-

ren, die einen wesentlichen Einfluss auf die 

wirtschaftliche Lage der Fondsgesellschaft haben.

Absatz 1 Ziffer 4:

Es existieren keine laufenden Investitionen mit 

Ausnahme der Finanzanlagen.

Absatz 2:

Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft wurde durch 

keinerlei außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst.  

§ 9  VermVerkProspV: Angaben über die 
Anlageziele und Anlagepolitik der 
Vermögensanlagen

Absatz 2 Ziffer 2:

Weder dem Anbieter (DWS Finanz-Service GmbH 

als Prospektverantwortlichem) des Beteiligungs-

angebots noch den Gründungsgesellschaftern, den 

Mitgliedern der Geschäftsführung der Fondsge-

sellschaft oder der Treuhand-Kommanditistin stand 

oder steht das Eigentum an den Fonds-/Anlageob-

jekten zu. Sie haben auch aus anderen Gründen kei-

ne dingliche Berechtigung an den Anlageobjekten.

Absatz 2 Ziffer 3:

Es bestehen keine nicht nur unerheblichen 

dinglichen Belastungen der Anlageobjekte.

Absatz 2 Ziffer 4:

Es bestehen keinerlei rechtliche oder tatsächliche 

Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeit 

der Anlageobjekte.

Absatz 2 Ziffer 5:

Zur Erreichung der Anlageziele sind keine behörd-

lichen Genehmigungen erforderlich.
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Absatz 2 Ziffer 7:

Für die Anlageobjekte wurde kein Bewertungs-

gutachten erstellt.

Absatz 2 Ziffer 9:

Die Eigenmittel werden auf unbestimmte Zeit ge-

währt. Die Fälligkeit des Fremdkapitals ergibt sich 

aus den noch abzuschließenden Darlehensverträgen 

entsprechend den Vorgaben der Investitionskriterien.

§ 12 VermVerkProspV: Angaben über Mit-
glieder der Geschäftsführung oder 
des Vorstandes, Aufsichtsgremien und 
Beiräte der Fondsgesellschaft, über 
den Treuhänder und sonstige Personen

Absatz 1 Ziffer 1:

Die Fondsgesellschaft hat neben der Geschäfts-

führung keine (weiteren) Aufsichtsgremien oder 

Beiräte. Innerhalb der Fondsgesellschaft besteht 

keine Funktionstrennung der Geschäftsführung.

Absatz 1 Ziffer 2:

Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft ist mit 

der KUCERA Beteiligungen Holding GmbH (Ge-

schäftsführende Kommanditistin) eine juristische 

Person. Ihr fließt die im Abschnitt 8.2.7 beschrie-

bene Vergütung für die Geschäftsführung nebst 

Auslagenerstattung zu. Natürlichen Personen, 

die für die Geschäftsführende Kommanditistin 

 Geschäftsführungsaufgaben in der Fondsgesell-

schaft wahrnehmen (Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung im Sinne des § 12 Abs. 1 VermVerkProspV), 

wurden keine Gesamtbezüge, insbesondere keine 

Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsent-

schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisio nen 

oder Nebenleistungen jeder Art gewährt. Die nach 

dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft 

nicht geschäftsführungsberechtigte Komplemen-

tärin erhält die im Abschnitt 8.2.7 beschriebene 

Vergütung für die Übernahme der per sönlichen 

Haftung. Ansonsten wurden weder ihr noch 

 natürlichen Personen, die für die Komplementärin 

Geschäftsführungsaufgaben in der Fondsgesell-

schaft wahrnehmen könnten, Gesamtbezüge, ins-

besondere keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen, 

Aufwandsentschädigungen, Versicherungsent-

gelte, Provisionen oder Nebenleistungen jeder Art 

gewährt. 

Absatz 2 Ziffer 1, 2 und 3:

Mitglieder der Geschäftsführung sind in keiner Art 

und Weise für Unternehmen tätig, die mit dem 

Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen 

betraut sind, die der Fondsgesellschaft Fremd-

kapital geben oder die im Zusammenhang mit der 

Herstellung des Anlageobjektes nicht nur gering-

fügige Lieferungen oder Leistungen erbringen. 

Absatz 4:

Es existieren keine sonstigen Personen im Sinne 

von § 12 Abs. 4 VermVerkProspV, die nicht in den 

Kreis der nach dieser Verordnung angabepflichti-

gen Personen fallen, die die Herausgabe oder den 

Inhalt dieses Verkaufsprospektes oder die Abgabe 

oder den Inhalt des Angebots der Vermögensan-

lage aber wesentlich beeinflusst haben. 

§ 14 VermVerkProspV: Gewährleistete 
 Vermögensanlagen
Für die angebotenen Vermögensanlagen hat 

keine juristische oder natürliche Person und keine 

Gesellschaft eine Gewährleistung der Verzinsung 

oder Rückzahlung übernommen.

§ 15 VermVerkProspV: Verringerte 
Prospekt anforderungen
Da die Fondsgesellschaft erst am Anfang des 

Jahres 2009 (Handelsregistereintragung vom 

21.  Januar 2009) gegründet wurde und somit zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung vor weniger 

als 18 Monaten gegründet worden ist und noch 

keinen Jahresabschluss im Sinne von § 10 Ver-

mVerkProspV erstellt hat, muss der Verkaufspro-

spekt abweichend von den Anforderungen nach 

den §§ 10, 11 und 13 VermVerkProspV nur den 

verringerten Prospektanforderungen gemäß § 15 

VermVerkProspV entsprechen.

XI. Sonstige Pflichtangaben, Negativfeststellungen
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XII.

 

Abwicklungshinweis

Die Beitrittserklärung gibt die vom Anleger zu 

leistende Einlage in die Fondsgesellschaft an. 

Der Mindestanlagebetrag beträgt 10.000 EUR 

(Erwerbspreis). Darüber hinausgehende Beträge 

müssen ganzzahlig ohne Rest durch 1.000 

teilbar sein. 

Auf den Anlagebetrag wird ein Agio in Höhe von 

5 % erhoben, das zusätzlich zum Anlagebetrag zu 

entrichten ist.

Die Anlagebeträge zzgl. des erhobenen Agios 

sind am 31. Oktober 2009, bei einer Verlängerung 

des Platzierungszeitraums am 27. November 2009 

(Ende des zweiten Platzierungsabschnitts) bzw. 

am 31. März 2010 (Ende des dritten Platzierungs-

abschnitts), in voller Höhe fällig.

Die Anlagebeträge zzgl. des erhobenen Agios 

können für Deutsche Bank-Kunden vom Konto 

abgebucht werden. Sofern keine Abbuchung 

erfolgt, müssen sie spätestens am Fälligkeitstag 

auf dem Bankkonto der Treuhand-Kommanditistin 

eingegangen sein: 

Kontoinhaber:   DI Deutsche Immobilien 

Treuhandgesellschaft mbH

Kontonummer: 092 292 209

Bank:   Deutsche Bank AG,

Frankfurt am Main

BLZ: 500 700 10

IBAN: DE85 5007 0010 0092 2922 09

BIC / SWIFT-Code: DEUT DE FF XXX

Steht der Betrag der Einlage des jeweiligen 

Anlegers bei Fälligkeit nicht auf dem Bankkonto 

des jeweiligen Anlegers für die Abbuchung zur 

Verfügung bzw. überweist er den Betrag der Ein-

lage zzgl. des erhobenen Agios zu den genannten 

Terminen nicht, kommt der Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag und damit der Beitritt zum Fonds 

vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen 

nicht zustande.

Fällt die Zahlung – im Falle der Platzierungsver-

längerung – in den zweiten oder dritten Platzie-

rungsabschnitt, wird der Beitritt erst am Ende 

des zweiten bzw. dritten Platzierungsabschnitts 

vollzogen. 

Geht die Zahlung nicht spätestens zehn Arbeits-

tage nach dem Ende des letzten Platzierungsab-

schnitts auf dem oben genannten Konto ein, wird 

der Beitritt gegenstandslos (vgl. § 3 Ziffer 2 des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrags).

Die Zahlstelle hält den Verkaufsprospekt zur 

 kostenlosen Ausgabe bereit.
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Agio Aufgeld auf das Beteiligungskapital

Anbieterin DWS Finanz-Service GmbH

Asset-Management Auswahl, laufende Verwaltung, Überwachung und Verkauf von Ver-
mögensgegenständen

Asset-Manager Die mit der Auswahl und der laufenden Überwachung der Immobilien 
beauftragte alt + kelber Immobiliengruppe GmbH

Beitrittserklärung Die von jedem Anleger abgegebene Beitrittserklärung

Beteiligungsgesellschaften Gesellschaften, an denen sich die Fondsgesellschaft nach dem Beteili-
gungskonzept zu je 94,9 % beteiligen wird, nämlich die DWS ACCESS 
Wohnen Verwaltungs GmbH & Co. KG1 (Verwaltungsgesellschaft), die 
DWS ACCESS Wohnen Entwicklungs GmbH1 (Entwicklungsgesell-
schaft) und die DWS ACCESS Wohnen Holding GmbH1 (Holdingge-
sellschaft)

Beteiligungskapital Das im Rahmen der Platzierung zur Beteiligung angebotene Kapital 
der Fondsgesellschaft ohne Agio

Blindpool Bei einem Blindpool steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
noch nicht fest, in welche Investitionsobjekte genau investiert wird. 
Entsprechend spricht man von einem teilweisen Blindpool, wenn die 
konkreten Investitionsobjekte nur teilweise feststehen

conwert conwert Immobilien Invest SE

conwert Wohn-Fonds conwert Wohn-Fonds GmbH, Verkäuferin der 94,9 % Beteiligung an 

der Holdinggesellschaft

Due Diligence Untersuchung beim Kauf bzw. Verkauf eines Anlagegegenstands 
(z. B. Immobilie) und die Bewertung der mit dessen Kauf bzw. Verkauf 
verbundenen Eigenschaften und Risiken

Einlagen Vom Anleger aufzubringendes Beteiligungskapital, das sich in eine 
Haft- und eine Pflichteinlage unterteilt  

Emittentin Die Fondsgesellschaft DWS ACCESS Wohnen GmbH & Co. KG

Entwicklungsgesellschaft DWS ACCESS Wohnen Entwicklungs GmbH1

Emissionskapital siehe Beteiligungskapital

Fondsgesellschaft DWS ACCESS Wohnen GmbH & Co. KG

Fondsverwaltung DWS Finanz-Service GmbH  

XIII.
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Geschäftsführende 
Kommanditistin

KUCERA Beteiligungen Holding GmbH (für die Fondsgesellschaft)

Gesellschaftskapital Kapital der Gesellschaft bestehend aus dem Emissionskapital der 
Anleger, der Einlage der Geschäftsführenden Kommanditistin und ggf. 
der Einlage der Komplementärin

Hafteinlage (Haftsumme) Der im Handelsregister eingetragene Teil der Einlage eines Komman-
ditisten. Die Hafteinlage bei der Fondsgesellschaft beträgt 0,1 % der 
Einlage. Bis zu diesem Betrag kann der Kommanditist im Falle des 
Wiederauflebens der Kommanditistenhaftung von Gläubigern der 
Gesellschaft in Anspruch genommen werden. 

Holdinggesellschaft DWS ACCESS Wohnen Holding GmbH1

Ist-Miete vertraglich geschuldete Miete ohne Betriebskosten

Kaufpreisfaktor Kaufpreis geteilt durch die Ist-Miete p. a.

Kommanditist(in) Gesellschafter, der sich unmittelbar als Kommanditist an der Gesell-
schaft beteiligt und als solcher im Handelsregister eingetragen wird

Komplementärin WiD Wohnen in Deutschland GmbH (für die Fondsgesellschaft)

Mietpreisspanne Spanne zwischen dem niedrigsten und höchsten vereinbarten Miet-

zins pro m² für eine vermietete Wohnung

Nettoeinnahmen aus 
dem Beteiligungsangebot

Emissionskapital abzüglich der anfänglichen Provisionen und
Vergütungen 

Oberzentrum In Oberzentren finden sich neben der Versorgung des Grundbedarfs 
und dem periodischen und speziellen Bedarf auch u. a. Spezial-
geschäfte, Fachkliniken, Theater, Museen, Fach- und Hochschulen 
sowie Regionalbehörden

Persönlich haftende 
Gesellschafterin

Siehe Komplementärin

Pflichteinlage Die im Verhältnis zur Gesellschaft insgesamt geschuldete Einlage

Platzierungsabschnitt Nach dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft treten die 

Anleger unter den dort bestimmten Voraussetzungen zum Ende eines 

Platzierungsabschnitts der Gesellschaft bei. Der erste Platzierungsab-

schnitt endet am 31. Oktober 2009. Im Falle der Platzierungsfristver-

längerung schließt sich ein zweiter Platzierungsabschnitt an, der am 

27. November endet, sowie ein dritter Platzierungsabschnitt, der am 

31. März 2010 endet

Platzierungszeitraum Der Platzierungszeitraum endet am 31. Oktober 2009, im Falle der 

Platzierungsfristverlängerung am 31. März 2010

PM Pressemitteilung

XIII. Glossar
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Portfoliomanagement Zusammenstellung und laufende Verwaltung eines Portfolios

Property Management Verwaltung von Immobilien

Treugeber Anleger, der sich mittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligt, indem 
er einen Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit der Treuhand-Kom-
manditistin abschließt

Treuhand-Kommanditistin DI Deutsche Immobilien Treuhandgesellschaft mbH 

Treuhand- und Verwal-
tungsvertrag

Treuhandvereinbarung zwischen der Treuhand-Kommanditistin und 
jedem Treugeber oder Kommanditisten, dessen Beteiligung von der 
Treuhand-Kommanditistin verwaltet wird

Verwaltungsgesellschaft DWS Access Wohnen Verwaltungs GmbH & Co. KG

Währungsbezeichnungen Die Darstellung der Währung Euro erfolgt im Prospekt in der Form 
von EUR, TEUR für tausend Euro oder Mio. EUR für Millionen Euro 

WEG Wohnungseigentumsgesetz

XIII. Glossar
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Inhalt 

§ 1 Firma und Sitz

§ 2 Gegenstand

§ 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

§ 4 Gesellschafter, Kapital, Beitritt

§ 5 Einlage, Kapitalanteile, Ausschluss der 

 Nachschusspflicht, Haftung

§ 6 Verfügung über Kommanditanteile

§ 7 Aufgaben, Rechte und Pflichten der 

 Treuhand-Kommanditistin, Rechtsstellung der

 Treugeber, Kosten
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§ 9 Geschäftsführung und Vertretung
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§ 11 Beschlussfassung, Gesellschafter-

 versammlung; schriftliches Verfahren

§ 12 Beirat

§ 13 Jahresabschluss

§ 14 Ergebnisverteilung und Ausschüttung

§ 15 Konten der Gesellschafter

§ 16 Tod eines Kommanditisten / Treugebers

§ 17 Kündigung / Ausscheiden eines Gesellschafters

§ 18 Abfindungsansprüche bei Ausscheiden eines

 Gesellschafters

§ 19 Liquidation; teilweise Veräußerung von 

 Gesellschaftsvermögen

§ 20 Anlegerregister

§ 21 Handelsregistervollmacht
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§ 23 Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, 

 Gerichtsstand, Rechtswahl

§ 1 Firma und Sitz

(1)  Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft.

Die Firma lautet: 

DWS ACCESS Wohnen GmbH & Co. KG.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

§ 2 Gegenstand 

 Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Grundstücke 

und grundstücksgleiche Rechte (Grundbesitz) zu 

erwerben, zu bebauen, zu vermieten, zu verpach-

ten und alle damit in Zusammenhang stehen-

den Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft ist 

berechtigt, sich an Gesellschaften mit gleichem 

oder ähnlichem Geschäftsgegenstand im Inland, 

insbesondere an der DWS ACCESS Wohnen Ver-

waltungs GmbH & Co. KG, an der DWS ACCESS 

Wohnen Entwicklungs GmbH und an der DWS 

ACCESS Wohnen Holding GmbH, zu beteiligen 

oder Zweigniederlassungen zu gründen. Die 

Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vor-

zunehmen, die der Erreichung des Gesellschafts-

zwecks unmittelbar oder mittelbar förderlich sind, 

mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten, 

insbesondere der in § 34 c GewO und der in § 1 

KWG genannten Tätigkeiten, soweit diese nach 

§ 32 KWG erlaubnispflichtig sind. Die Gesellschaft 

ist nicht gewerblich tätig.

§ 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich nicht be-

schränkt.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 4 Gesellschafter, Kapital, Beitritt

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin („Komple-

mentärin“) ist die WiD Wohnen in Deutschland 

GmbH mit Sitz in Darmstadt. Sie leistet keine 

Anhang 1

Gesellschaftsvertrag

Gesellschaftsvertrag der 

DWS ACCESS Wohnen GmbH & Co. KG
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Einlage und ist nicht am Kapital der Gesellschaft 

beteiligt. Soweit der Komplementärin nach 

diesem Gesellschaftsvertrag die Vertretung von 

Gesellschaftern, Treugebern oder der Gesellschaft 

obliegt, ist sie von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit.

(2) Geschäftsführende Kommanditistin

Geschäftsführende Kommanditistin ist die KUCERA

Beteiligungen Holding GmbH (im Folgenden 

„Geschäftsführende Kommanditistin“ genannt) 

mit Sitz in Darmstadt. Die Geschäftsführende 

Kommanditistin hält eine Hafteinlage / Pflichteinlage 

von 500 EUR. Soweit der Geschäftsführenden 

Kommanditistin nach diesem Gesellschaftsvertrag 

die Vertretung von Gesellschaftern, Treugebern 

oder der Gesellschaft obliegt, ist sie von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

(3) Treuhand-Kommanditistin

Treuhand-Kommanditistin ist die DI Deutsche 

Immobilien Treuhandgesellschaft mbH mit Sitz 

in Eschborn, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 36832. 

Die Treuhand-Kommanditistin ist zunächst mit 

 einer Hafteinlage von 1 EUR und einer zusätzlichen 

Pflichteinlage von 999 EUR an der Gesellschaft 

beteiligt.

(4) Kapitalerhöhung 

Die Treuhand-Kommanditistin ist unter Befreiung 

von den Beschränkungen des § 181 BGB bevoll-

mächtigt, ihr Kommanditkapital (Summe der Haft- 

und zusätzlichen Pflichteinlagen) durch Aufnahme 

von Treugebern ohne Zustimmung der Mitgesell-

schafter nach Maßgabe von § 4 Ziffer 6 bis zum 

31. Oktober 2009 (erster Platzierungsabschnitt) auf 

bis zu 250 Mio. EUR (maximales Platzierungsvolu-

men) zu erhöhen.

Die Geschäftsführende Kommanditistin ist 

berechtigt, die in Satz 1 genannte Frist bis zum 

31. März 2010 zu verlängern. In diesem Fall läuft 

zunächst ein weiterer Platzierungsabschnitt vom 

1. November 2009 bis zum 27. November 2009 

(zweiter Platzierungsabschnitt) sowie ein ab-

schließender dritter Platzierungsabschnitt vom 

28. November 2009 bis zum 31. März 2010 

(dritter Platzierungsabschnitt). Sie wird die Treu-

hand-Kommanditistin über eine etwaige Platzie-

rungsfristverlängerung rechtzeitig informieren.

Ist das maximale Platzierungsvolumen erreicht, 

wird die Treuhand-Kommanditistin keine weiteren 

Angebote der Anleger annehmen.

Sollte bis zum 31. Oktober 2009 oder im Falle der 

Verlängerung des Platzierungszeitraums bis zum 

31. März 2010 ein Mindestplatzierungsvolumen in 

Höhe von 30 Mio. EUR nicht erreicht werden, kann 

die Geschäftsführende Kommanditistin entschei-

den, das Beteiligungsangebot nicht fortzuführen.

Entscheidet sich die Geschäftsführende Komman-

ditistin, das Beteiligungsangebot nicht fortzufüh-

ren, wird die Treuhand-Kommanditistin hinsichtlich 

der Anleger, deren in der Beitrittserklärung enthal-

tenes Angebot auf Beteiligung noch nicht ange-

nommen ist, dieses Angebot auf Beteiligung nicht 

annehmen. Anleger, deren Angebot auf Beteili-

gung durch die Treuhand-Kommanditistin bereits 

angenommen wurde, die ihrer Einlageverpflich-

tung jedoch noch nicht nachgekommen sind, 

scheiden in diesem Fall aus der Gesellschaft aus. 

Ihre Verpflichtung zur Erbringung der Pflichteinla-

ge besteht nicht weiter fort. In Bezug auf Anleger, 

die ihrer Einlageverpflichtung bereits nachge-

kommen sind, erfolgt die Rückabwicklung in der 

Weise, dass diese Anleger ihre bereits eingezahlte 

Pflichteinlage und das Agio zurückerhalten. Eine 

Verzinsung erfolgt nicht. Vom Anleger individuell 

getätigte Ausgaben werden nicht erstattet. 

(5) Beteiligung an der Gesellschaft

Anleger können sich an der Gesellschaft mittelbar 

über die Treuhand-Kommanditistin als Treugeber 
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beteiligen. Die Beteiligung der Treugeber an der 

Gesellschaft über die Treuhand-Kommanditistin ist 

im Treuhand- und Verwaltungsvertrag geregelt. Die 

Treuhand-Kommanditistin wird die Beteiligungen 

im eigenen Namen, jedoch treuhänderisch 

für Rechnung der Treugeber, übernehmen und 

halten. Im Außenverhältnis wird die Treuhand-

Kommanditistin die Beteiligungen der Treugeber 

als einheitliche Kommanditbeteiligung halten.

Der Anlagebetrag jedes sich über den Abschluss 

eines Treuhand- und Verwaltungsvertrags mit der 

Treuhand-Kommanditistin indirekt beteiligenden 

Treugebers muss mindestens auf 10.000 EUR 

oder einen höheren, durch 1.000 ohne Rest 

teilbaren Betrag lauten. Ausnahmen hiervon be-

dürfen der Zustimmung der Geschäftsführenden 

Kommanditistin. Neben dem Anlagebetrag hat 

der Treugeber auch ein Agio von 5 % zu leisten.

Ein Beitritt von Gesellschaften, insbesondere von 

BGB-Gesellschaften oder von sonstigen Perso-

nengesellschaften, oder von Gemeinschaften als 

Treugeber ist ausgeschlossen, sofern die Treu-

hand-Kommanditistin einem solchen Beitritt nicht 

ausdrücklich zustimmt. Grundsätzlich können nur 

natürliche Personen als Treugeber der Gesell-

schaft beitreten. Der Erwerb oder das Halten von 

Kommanditanteilen für Rechnung Dritter, insbe-

sondere als Treuhänder für Dritte, ist nicht zu-

lässig. Ausgenommen von dieser Beschränkung 

sind die Treuhand-Kommanditistin, die ausdrück-

lich berechtigt ist, ihren Kommanditanteil für eine 

Mehrzahl von Treugebern treuhänderisch zu 

halten, und jeder etwaige Sonderrechtsnachfolger 

der Treuhand-Kommanditistin mit Ausnahme der 

Treugeber, die ihre treuhänderische Beteiligung 

durch Kündigung des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrags in eine direkte Beteiligung umge-

wandelt haben. 

(6) Beitritt der Treugeber

Die Treuhand-Kommanditistin wird hiermit bevoll-

mächtigt, das Angebot eines Anlegers auf mittel-

baren Beitritt zur Gesellschaft als Treugeber durch 

Gegenzeichnung der Beitrittserklärung oder an-

derweitige Annahmeerklärung anzunehmen. Die 

Annahme des Angebots der Anleger durch die 

Treuhand-Kommanditistin erfolgt in deren freiem 

Ermessen nach Absprache mit der Geschäftsfüh-

renden Kommanditistin. Die Treuhand-Komman-

ditistin ist nicht zur Annahme des Angebots eines 

Anlegers auf mittelbaren Beitritt zur Gesellschaft 

verpflichtet. Das Angebot kann nur durch Ein-

reichung der ausgefüllten Beitrittserklärung bei 

der Treuhand-Kommanditistin erfolgen.

Es kann der Gesellschaft nur beitreten, wer 

weder Staatsbürger der USA noch Inhaber einer 

dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 

für die USA (Greencard) und nicht aus einem 

anderen Grund in den USA unbeschränkt ein-

kommensteuerpflichtig ist und weder einen 

Wohnsitz noch einen Zweitwohnsitz in den USA 

oder ihren Hoheitsgebieten hat. Es darf sich bei 

dem Anleger nicht um eine US-amerikanische 

Gesellschaft oder sonstige nach dem US-ame-

rikanischen Recht errichtete Vermögenseinheit, 

Vermögensmasse oder einen Trust, welche(r) der 

US-Bundesbesteuerung unterliegt, handeln. Der 

Anleger muss im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung handeln. Für den Fall, dass eine oder 

mehrere der vorstehenden Voraussetzungen nicht 

erfüllt sind, ist der Anleger gegenüber der Gesell-

schaft und dem Anbieter des Beteiligungsange-

bots, der DWS Finanz-Service GmbH, schadens-

ersatzpflichtig, es sei denn, der Anleger hat dies 

nicht zu vertreten. Die Treuhand-Kommanditistin 

ist berechtigt, dem Treugeber in den vorgenannten 

Fällen mit sofortiger Wirkung zu kündigen. § 18 

findet Anwendung. 

Vorstehender Absatz gilt entsprechend für 

Staats bürger sowie für natürliche und juristische 

Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in den Län-

dern Kanada, Australien, Irland oder Japan haben.
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Sowohl der Abschluss des Treuhand- und Ver-

waltungsvertrags mit der Treuhand-Komman-

ditistin als auch die Beteiligung als Treugeber 

kommen mit der Annahme des Angebots auf 

mittelbaren Beitritt durch die Treuhand-Komman-

ditistin zustande. Der Anleger verzichtet insoweit 

auf den Zugang einer durch die Treuhand-Kom-

manditistin unterzeichneten Kopie der Annah-

meerklärung. Der Anleger wird jedoch durch 

die Treuhand-Kommanditistin mit gesondertem 

Schreiben über die Annahme seines Beitritts-

angebots und das vorläufige – vorbehaltlich der 

rechtzeitigen Zahlung des Anlagebetrags – Bei-

trittsdatum informiert. 

Der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrags mit der Treuhand-Kommanditistin und 

die Beteiligung als Treugeber (Beitritt) erfolgen 

mit Wirkung zum Ende des jeweiligen Platzie-

rungsabschnitts (Beitrittszeitpunkt). Der Beitritt 

steht jedoch unter der aufschiebenden Bedingung 

der vollständigen und fristgerechten Zahlung des 

Anlagebetrags zzgl. des erhobenen Agios gemäß 

§ 5 Ziffer 4 dieses Vertrags durch den Treugeber. 

Fällt die Zahlung – im Falle der Platzierungsver-

längerung bis zum 31. März 2010 – in den zwei-

ten oder dritten Platzierungsabschnitt, wird der 

Beitritt erst zum Ende des zweiten bzw. dritten 

Platzierungsabschnitts vollzogen.

Geht die Zahlung nicht spätestens zehn Arbeits-

tage nach dem Ende des letzten Platzierungs-

abschnitts auf dem in § 5 Ziffer 4 genannten 

Konto ein, so wird der Beitritt gegenstandslos 

(auflösende Bedingung). Bei rechtzeitigem 

Zahlungseingang innerhalb dieser Nachfrist 

bleibt es beim Beitritt zum Ende des letzten 

Platzierungsabschnitts.

(7) Beteiligung als Kommanditist

Treugeber können sich erstmals ab dem 1. Juli 

2010 (früheste Anmeldung zum Handelsregister) 

nach eigener Wahl auch persönlich und unmittel-

bar als Kommanditist an der Gesellschaft beteili-

gen und sich entscheiden, ob sie in diesem Fall 

ihre Beteiligung gemäß Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag durch die Treuhand-Kommanditistin 

verwalten lassen (Verwaltungsmandat) oder 

selbst verwalten möchten. Die Ausübung dieses 

Wahlrechts hat zusammen mit der ordentlichen 

Kündigung des Treuhand- und Verwaltungsver-

trags gemäß § 12 Ziffer 2 des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrags durch den Treugeber zu 

erfolgen. Die Übertragung des entsprechenden 

Teilkommanditanteils an den Treugeber richtet 

sich nach § 7 Ziffer 4. 

Die Beitrittsvoraussetzungen und -beschrän-

kungen der vorstehenden Ziffern 5 und 6 gelten 

für die Beteiligung als Kommanditist entspre-

chend mit der Maßgabe, dass bei Verstößen 

gegen Ziffer 6 die Geschäftsführende Komman-

ditistin die Kündigung mit sofortiger Wirkung 

aussprechen kann.

§ 5  Einlage, Kapitalanteile, Ausschluss der

Nachschusspflicht, Haftung

(1) Einlagen

Die Einlagen werden in eine Hafteinlage, die als 

Haftsumme in das Handelsregister einzutragen 

ist, und eine zusätzliche Pflichteinlage unterteilt. 

Die Hafteinlage eines jeden Kommanditisten 

beträgt stets 0,1 % seines gezeichneten Kapitalan-

teils. Der über die Hafteinlage hinausgehende Teil 

der Einlage ist Pflichteinlage. Davon abweichend 

hält die Geschäftsführende Kommanditistin eine 

einheitliche Haft-/Pflichteinlage von 500 EUR.

(2)  Kapitalanteile

Die Kapitalanteile der Kommanditisten entsprechen 

ihren eingezahlten Einlagen ohne Agio. Nach 

Volleinzahlung der geschuldeten Einlagen sind die 

Kapitalanteile fest.

Der Kapitalanteil eines jeden Kommanditisten – 

mit Ausnahme der Geschäftsführenden Komman-
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ditistin – muss darüber hinaus nach der Kapital-

erhöhung stets mindestens 10.000 EUR betragen. 

Höhere Kapitalanteile müssen durch 1.000 ohne 

Rest teilbar sein. Ausnahmen hiervon bedürfen 

der Zustimmung der Geschäftsführenden Kom-

manditistin.

(3) Keine Nachschusspflicht

Der Anspruch der Gesellschaft auf Leistung der 

Einlage erlischt mit deren Einzahlung endgültig. 

Er lebt auch dann nicht wieder auf, wenn Ein-

lagen durch Ausschüttungen oder in sonstiger 

Weise zurückgezahlt werden. Die nachfolgende 

Regelung unter Ziffer 5 bleibt unberührt. 

(4) Leistung der Einlage

Soweit kein Bankeinzug vereinbart wurde, hat der 

Anleger den Anlagebetrag zzgl. eines erhobenen 

Agios binnen 14 Tage nach Erhalt des Informati-

onsschreibens der Treuhand-Kommanditistin 

über die Annahme, spätestens jedoch bis zum 

Ende des betreffenden Platzierungsabschnitts 

(§ 4 Ziffer 4), auf das nachfolgend genannte Konto 

zu überweisen:

Kontoinhaber:   DI Deutsche Immobilien 

Treuhandgesellschaft mbH 

Kontonummer: 092 292 209

Bank: Deutsche Bank AG

BLZ: 500 700 10

IBAN: DE85 5007 0010 0092 2922 09 

BIC / SWIFT-Code: DEUTDEFFXXX

Verwendungszweck:  Name, Vorname des Anlegers 

(nicht des Kontoinhabers)

Für die Rechtzeitigkeit der Einzahlung des Anlage-

betrags ist die Gutschrift auf dem oben genannten 

Konto maßgeblich. Die Treuhand-Kommanditistin 

prüft, ob der Treugeber seine in der Beitrittserklä-

rung angegebene Einlage zzgl. eines erhobenen 

Agios vollständig und fristgerecht geleistet hat, 

und leitet diese zum Schluß des jeweiligen Platzie-

rungsabschnitts an die Gesellschaft weiter. 

Alle durch eine nicht bzw. nicht fristgerecht 

erbrachte Einlage bzw. ein nicht fristgerecht 

erbrachtes Agio verursachten Kosten und Schä-

den der Gesellschaft sowie seine eigenen Auf-

wendungen, die ihm im Zusammenhang mit 

dem Beteiligungsangebot entstanden sind, trägt 

der säumige Anleger, es sei denn, er hat die 

Säumnis nicht zu vertreten. 

Einzahlungen von Teilbeträgen werden zunächst 

auf die Hafteinlage, anschließend auf die Pflich-

teinlage und zuletzt auf das Agio angerechnet. 

Säumige Kommanditisten haben vom Zeitpunkt 

der Fälligkeit an auf den Betrag der verspäteten 

Einlagezahlung (zzgl. Agio) Verzugszinsen in Höhe 

von fünf Prozentpunkten über dem jeweils gel-

tenden Basiszins gemäß § 247 BGB zu zahlen, es 

sei denn, sie haben die Säumnis nicht zu vertreten.

(5) Haftung

Die Haftung eines jeden Kommanditisten gegen-

über Dritten ist vom Zeitpunkt seiner Eintragung 

in das Handelsregister an für danach entstehende 

Verbindlichkeiten auf die Höhe der vereinbarten 

und als Haftsumme in das Handelsregister ein-

getragenen Hafteinlage beschränkt. Die Haftung 

erlischt, wenn und soweit die Einlage geleistet ist. 

Soweit Ausschüttungen Rückzahlungen oder Ent-

nahmen im Sinne von § 172 Abs. 4 HGB darstel-

len, lebt die Haftung in diesem Umfang wieder 

auf. Die Komplementärin haftet unbeschränkt.

§ 6  Verfügung über Kommanditanteile

(1) Zustimmungserfordernis, Übertragungszeitpunkt

Kommanditisten können unter Beachtung von 

§ 5 Ziffern 1 und 2 und ohne Zustimmung der 

anderen Mitgesellschafter ihre Kommanditanteile 

oder Teile davon mit Zustimmung der Geschäfts-

führenden Kommanditistin verpfänden sowie auf 

einen Erwerber, der diesen Gesellschaftsvertrag 

uneingeschränkt anerkennt, übertragen. Dies 

gilt entsprechend für sonstige Verfügungen über 

Kommanditanteile.

Anhang 1  Gesellschaftsvertrag



188 // DWS ACCESS Wohnen

Die Zustimmung der Geschäftsführenden Kom-

manditistin kann nur aus wichtigem Grund ver-

sagt werden. Sie kann insbesondere verweigert 

werden, wenn durch die Übertragung Beteili-

gungen entstehen, die gegen die Vorschriften 

über die Mindestbeteiligung und Stückelung 

gemäß § 5 Ziffern 1 und 2 verstoßen oder die 

Beitrittsvoraussetzungen des § 4 Ziffer 6 bzw. § 4 

Ziffer 7 nicht gegeben sind. Sie soll verweigert 

werden, wenn durch die Übertragung aufgrund 

von Bestimmungen des deutschen Steuerrechts 

Grunderwerbsteuer ausgelöst wird. Die Geschäfts-

führende Kommanditistin kann jedoch ihre 

Zustimmung erteilen, sofern der übertragende 

Kommanditist oder der Erwerber die Gesell-

schaft und die Gesellschafter von der Zahlung 

der Grunderwerbsteuer freistellt. Alle durch die 

Verfügungen über Kommanditanteile entstehen-

den Kosten trägt der Kommanditist bzw. im Falle 

des Wechsels des Treugebers in die Stellung des 

Kommanditisten der Treugeber. 

Übertragungen sind nur mit Wirkung zum Ende 

eines Kalenderjahres zulässig. Die Geschäfts-

führende Kommanditistin wird ermächtigt und 

bevollmächtigt, Übertragungen unabhängig von 

diesem Zeitpunkt auch während des laufenden 

Kalenderjahres mit von ihr zu bestimmendem 

Zeitpunkt zu gestatten, wenn dies mit dem 

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft in Einklang 

zu bringen ist. Die Übertragung für das laufende 

Kalenderjahr soll der Geschäftsführenden Kom-

manditistin bis zum 30. November angezeigt 

werden. Bei nicht fristgemäßer Anzeige kann 

die Geschäftsführende Kommanditistin die 

Zustimmung zur Übertragung im laufenden 

Kalenderjahr versagen. 

(2) Übertragung der Kommanditanteile 

der Treuhand-Kommanditistin

Die vollständige oder teilweise Übertragung des 

Kommanditanteils der Treuhand-Kommanditistin 

ist mit Zustimmung der Geschäftsführenden Kom-

manditistin ohne Zustimmung der anderen Gesell-

schafter und ohne die in vorstehender Ziffer 1 

genannten weiteren Beschränkungen möglich. 

Die Zustimmung soll von der Geschäftsführenden 

Kommanditistin verweigert werden, wenn durch 

die Übertragung Grunderwerbsteuer ausgelöst 

wird und die Treuhand-Kommanditistin oder der 

Erwerber die Gesellschaft und die Anleger nicht 

von der Zahlung der Grunderwerbsteuer freistellt.

(3) Anzeige der Verfügungsabsicht

Jede beabsichtigte Übertragung oder sonstige 

Verfügung ist, soweit sie der Zustimmung der 

Geschäftsführenden Kommanditistin bedarf, 

dieser zur Erteilung der Zustimmung mit ange-

messener Frist vorab anzuzeigen. 

(4) Fortführung der Konten

Bei Übertragung oder bei jedem sonstigen 

Übergang der Gesellschafterstellung auf einen 

Dritten, gleichgültig, ob im Rahmen von Gesamt-

rechts- oder Sonderrechtsnachfolge, werden 

alle Konten (§ 15) im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen unverändert und einheitlich 

fortgeführt. Bei der teilweisen Übertragung 

erfolgt die Fortführung auf getrennten Konten in 

dem der Teilung entsprechenden Verhältnis. Die 

Übertragung oder der Übergang einzelner Rechte 

und / oder Pflichten hinsichtlich nur einzelner 

Gesellschafterkonten ist getrennt vom jeweiligen 

Kapitalanteil nicht möglich. 

(5) Freistellung

Der eintretende Kommanditist / Treugeber stellt die 

Gesellschaft und die übrigen Kommanditisten / Treu-

geber von allen Vermögensnachteilen aufgrund 

des Gesellschafter- bzw. Treugeberwechsels frei.

(6) Sonderregelungen für die Treuhand-Kommanditistin

Abweichend von den vorstehenden Regelungen 

ist es der Treuhand-Kommanditistin gestattet, 

ihren Kommanditanteil ganz oder teilweise auf 
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ihre Treugeber zu übertragen sowie Auszahlungs-

ansprüche, Auseinandersetzungsguthaben, Ab-

findungen und sonstige Rechte aus der Gesell-

schafterstellung im rechtlich zulässigen Rahmen 

jeweils anteilig an ihre Treugeber abzutreten. 

Die vorgenannten Abtretungen und Übertra-

gungen sind ohne gesonderte Zustimmung 

der Gesellschaft und der Geschäftsführenden 

Kommanditis tin möglich. 

§ 7 Aufgaben, Rechte und Pflichten der Treuhand-

Kommanditistin, Rechtsstellung der Treugeber, 

Kosten

(1) Verwaltungstreuhand

Die Treuhandverhältnisse zwischen der Treuhand-

Kommanditistin und den Treugebern werden in 

einem gesonderten Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag geregelt, der auf Basis der Beitrittserklä-

rung (Zeichnungsschein) zwischen der Treuhand-

Kommanditistin und dem jeweiligen Treugeber 

abgeschlossen wird.

Existenz und Inhalt des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrags sind allen Gesellschaftern bekannt. 

Änderungen des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrags wird die Treuhand-Kommanditistin der 

Komplementärin und der Geschäftsführenden 

Kommanditistin unverzüglich mitteilen.

(2) Rechtsstellung der Treugeber

Die Treugeber werden im Verhältnis zur Gesell-

schaft und zu den Gesellschaftern wie unmittel-

bare Kommanditisten behandelt. 

Die Treuhand-Kommanditistin erteilt den Treu-

gebern nach näherer Maßgabe des Treuhand- 

und Verwaltungsvertrags Vollmacht zur Ausübung 

der mitgliedschaftlichen Rechte. Die Gesellschaft 

und ihre Gesellschafter sind mit dieser Rechts-

ausübung einverstanden. 

Soweit die Treuhand-Kommanditistin für die Treu-

geber handelt, ist die Treuhand-Kommanditistin 

berechtigt, die auf ihren Kommanditanteil entfal-

lenden Stimmrechte in Abhängigkeit von den ihr 

von den Treugebern erteilten Weisungen unter-

schiedlich auszuüben (gespaltenes Stimmrecht). 

Die Treugeber sind berechtigt, an den Gesell-

schafterversammlungen bzw. am schriftlichen Ab-

stimmungsverfahren teilzunehmen und kraft der 

ihnen erteilten Vollmacht die auf ihre Beteiligung 

entfallenden mitgliedschaftlichen Rechte unmit-

telbar selbst oder durch Bevollmächtigte auszuü-

ben. Bevollmächtigt werden können nur andere 

Kommanditisten, Treugeber oder Personen, die 

zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. 

Die weitere Ausgestaltung der Rechtsstellung der 

Treugeber wird im Treuhand- und Verwaltungsver-

trag bestimmt. 

(3) Ordentliche Kündigung des Treuhand- und

Verwaltungsvertrags

Jeder Treugeber kann nach ordentlicher Kündi-

gung des Treuhand- und Verwaltungsvertrags 

als Kommanditist in die Gesellschaft eintreten. 

Näheres bestimmt der Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag.

(4) Eintritt eines Treugebers als Kommanditist

Verlangt ein Treugeber seinen Eintritt als Komman-

ditist in die Gesellschaft, ist die Treuhand-Komman-

ditistin unter Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB bevollmächtigt und verpflichtet – 

ohne Zustimmung der anderen Mitgesellschafter –, 

nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsver-

trags den für diesen Treugeber gehaltenen Teil ihres 

Kommanditanteils auf den dann als Kommanditist 

in die Gesellschaft eintretenden Treugeber unter 

Beachtung von § 5 Ziffern 1 und 2 aufschiebend 

bedingt durch die Eintragung des Treugebers als 

Kommanditist in das Handelsregister mit Rechts-

nachfolgevermerk zu übertragen. Zuvor hat der 

Treugeber der Treuhand-Kommanditistin eine über 

den Tod hinaus geltende Handelsregistervollmacht 

zu erteilen (vgl. § 21). 
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 Alle durch die Übertragung entstehenden Kosten, 

Auslagen und Gebühren (einschließlich Notar- und 

Gerichtsgebühren) trägt der bisherige Treugeber. 

Die Treuhand-Kommanditistin steht als Geschäfts-

besorgerin für die Verwaltung seines Kommandit-

anteils und Wahrnehmung seiner mitgliedschaft-

lichen Rechte zur Verfügung. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspre-

chend, wenn die Treuhand-Kommanditistin von 

ihrem Kündigungsrecht gemäß § 12 Ziffer 4 des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrags Gebrauch 

macht.

(5) Wechsel eines Kommanditisten in die Stellung 

eines Treugebers

Jeder Kommanditist kann durch Übertragung 

seines Kommanditanteils unter den Vorausset-

zungen von § 5 Ziffern 1 und 2 auf die Treuhand-

Kommanditistin in die Stellung eines Treugebers 

wechseln. Die Treuhand-Kommanditistin wird die 

Übertragung annehmen und den Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag abschließen, sofern nicht 

wichtige Gründe dem entgegenstehen.

(6) Kosten der Verwaltung durch die Treuhand-

Kommanditistin

Die Treuhand-Kommanditistin erhält für die Über-

nahme der Verwaltungstreuhand für die Treuge-

ber und das Verwaltungsmandat für die 

Direktkommanditisten die im Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag festgesetzte Vergütung. 

Die Kosten werden von der Gesellschaft getra-

gen und den von der Treuhand-Kommanditistin 

verwalteten Treugebern und Kommanditisten in 

der jeweils vereinbarten Höhe (siehe § 9 Ziffer 1 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag) zugerechnet.

§ 8 Widerspruchs-, Kontroll- und Einsichtsrecht

 Die Kommanditisten haben über das Überwa-

chungsrecht nach § 166 HGB hinaus das Recht, 

jederzeit die Handelsbücher und die Papiere der 

Gesellschaft durch einen zur Verschwiegenheit 

verpflichteten Sachverständigen auf eigene Kosten 

einsehen zu lassen sowie von der Geschäftsfüh-

rung alle erforderlich erscheinenden Aufklärungen 

zu verlangen. Den Treugebern werden unmittelbar 

die Rechte aus §§ 164, 166 HGB (Widerspruchs- 

und Kontrollrecht) sowie das Einsichts- und Auf-

klärungsrecht im Rahmen des Satz 1 eingeräumt. 

Das Widerspruchsrecht aus § 164 HGB entfällt, 

sofern die Gesellschafter mit der erforderlichen 

Mehrheit ihre Zustimmung zu der betreffenden 

Maßnahme erteilt haben oder eine Zustimmung 

der Gesellschafter nicht erforderlich ist. 

§ 9  Geschäftsführung und Vertretung

(1) Wahrnehmung der Geschäftsführung und

Vertretung

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt alleinver-

tretungsberechtigt durch die Komplementärin. 

Der Geschäftsführenden Kommanditistin wird 

daneben Alleinvertretungsberechtigung kraft 

Vollmacht eingeräumt. Die Komplementärin, die 

Geschäftsführende Kommanditistin sowie die 

jeweiligen Geschäftsführer dieser Gesellschaften 

sind für Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist allein 

die Geschäftsführende Kommanditistin berechtigt 

und verpflichtet. Sie ist verpflichtet, die Geschäfte 

der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordent-

lichen Kaufmanns zu führen. Sie ist jederzeit be-

rechtigt und unter Befreiung von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB bevollmächtigt, Geschäfte 

der Gesellschaft ganz oder teilweise von Dritten, 

die namens und für Rechnung der Gesellschaft 

handeln, besorgen zu lassen, entsprechende Ver-

träge mit Wirkung für die Gesellschaft abzuschlie-

ßen und entsprechende Vollmachten zu erteilen. 

Die durch die Beauftragung Dritter entstehenden 

Kosten trägt die Gesellschaft. Die Komplementä-

rin erteilt der Geschäftsführenden Kommanditistin 

hiermit für die Gesellschaft die unwiderrufliche 

Vollmacht, die Gesellschaft bei allen nach diesem 
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Vertrag vorzunehmenden Handlungen, Geschäf-

ten oder zu ergreifenden Maßnahmen allein zu 

vertreten. Die Komplementärin ist, soweit gesetz-

lich zulässig, von der Geschäftsführung ausge-

schlossen.

Die Geschäftsführende Kommanditistin ist berech-

tigt, alle Handlungen, die nicht über den gewöhn-

lichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausge-

hen, vorzunehmen. Dazu gehören insbesondere: 

a)  Anlage liquider Mittel in Tages-, Fest- oder 

Termingeldanlagen;

b)  Festlegung der auszuschüttenden Barüber-

schüsse und der Zuführungen zur Liquiditäts-

reserve bzw. der Entnahmen aus der Liquidi-

tätsreserve;

c)  Erwerb der Beteiligungen an den Beteiligungs-

gesellschaften im Rahmen des prospektierten 

Investitionsvorhabens;

d)  Entscheidung über den Ankauf von geeig-

neten Immobilien und Durchführung der 

Ankaufstransaktionen im Rahmen der pro-

spektierten Investitionskriterien;

e)  Abschluss von Vereinbarungen mit Dritten

(z. B. Geschäftsbesorgungsverträge, Kaufver-

träge, Finanzierungsverträge) im Rahmen des 

prospektierten Investitionsvorhabens;

f)  Beauftragung der laufenden Rechts- und

Steuerberatung sowie die Erstellung des 

Jahresabschlusses;

g)  Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in 

den Beteiligungsgesellschaften (z. B. bei Be-

schlussfassungen), soweit hierfür nicht eine 

Beschlussfassung der Gesellschafter gemäß 

§ 11 Ziffer 2 erforderlich ist;

h)  Eingehung, Änderung und Absicherung 

von Finanzierungsverträgen mit Dritten im 

Rahmen der im Verkaufsprospekt genannten 

maximalen Fremdkapitalbelastung sowie 

Gewährung von Gesellschafterdarlehen an 

Beteiligungsgesellschaften;

i)  Beauftragung von Bewertungen des Immobi-

lienbestands der Beteiligungsgesellschaften 

sowie die Ermittlung von Anteilswerten 

bezogen auf die Fondsgesellschaft; 

j)  alle übrigen Maßnahmen und Handlungen 

der laufenden Verwaltung der Gesellschaft, 

soweit nicht die Zuständigkeit der Gesell-

schafterversammlung gegeben ist. 

Die Geschäftsführende Kommanditistin ist ferner 

zur Durchführung sämtlicher Maßnahmen und 

Geschäftsvorgänge berechtigt und verpflichtet, 

denen die Gesellschafter gemäß § 11 Ziffer 2 

durch Beschluss zugestimmt haben.

(2) Vergütung der Komplementärin und der

Geschäftsführenden Kommanditistin

Die Komplementärin erhält für die Übernahme 

der persönlichen Haftung eine Vergütung von 

8.000 EUR pro Geschäftsjahr. Die Vergütung wird 

bis Vollbeendigung (Abschluss der Liquidation) 

gewährt.

Die Geschäftsführende Kommanditistin erhält für 

die Geschäftsführung eine Vergütung von 26.000 

EUR pro Geschäftsjahr. Mit der Vergütung ist 

auch die Bereitstellung der Geschäftsführung 

der DWS ACCESS Wohnen Entwicklungs GmbH 

abgegolten. Der Vergütungsanspruch für die Ge-

schäftsführung entfällt mit der Auflösung (Liqui-

dationseröffnung) der Fondsgesellschaft.

Daneben werden der Geschäftsführenden Kom-

manditistin gegen Nachweis ihre Auslagen in 

angemessenem Umfang erstattet.

Die vorgenannten Vergütungen einschließlich 

Auslagenersatz verstehen sich zzgl. Umsatzsteu-

er, soweit diese ohne Option kraft Gesetzes an-

fällt. Bei unterjährigem Eintritt oder Ausscheiden 

der Komplementärin oder der Geschäftsführenden 

Kommanditistin bzw. bei unterjährigem Wegfall 

des Vergütungsanspruchs wird die Haftungs- 

oder die Geschäftsführungsvergütung pro rata 

temporis für jeden vollen Monat der Zugehörig-
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keit als Komplementärin oder als Geschäftsfüh-

rende Kommanditistin gewährt. Alle Vergütungen 

der Komplementärin und der Geschäftsführenden 

Kommanditistin sind zu Beginn des Geschäfts-

jahres fällig, für das sie zu leisten sind. Die vor-

genannten Vergütungen werden jährlich auf ihre 

Angemessenheit hin überprüft und ggf. für die 

Folgejahre angepasst.

(3) Befreiung vom Wettbewerbsverbot

Durch diesen Gesellschaftsvertrag werden für die 

Gesellschafter keine Wettbewerbsverbote begrün-

det. Die Gesellschafter sind vom Wettbewerbs-

verbot gemäß § 112 HGB entbunden.

§ 10 Haftung der Gesellschaftsorgane

 Die Komplementärin, die Geschäftsführende Kom-

manditistin und die Treuhand-Kommanditistin haf-

ten der Gesellschaft und den Anlegern gegenüber 

nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine 

Haftung für den Eintritt der wirtschaftlichen Ziele 

und der steuerlichen Folgen bei den Kommandi-

tisten / Treugebern und für das Verhalten Dritter 

wird nicht übernommen.

Ansprüche der Gesellschaft und der Gesellschaf-

ter gegen die Komplementärin, gegen die Treu-

hand-Kommanditistin, gegen die Geschäftsfüh-

rende Kommanditistin sowie gegen ihre jeweils 

Beauftragten verjähren – soweit nicht gesetzlich 

eine längere Frist zwingend vorgeschrieben ist 

– innerhalb von sechs Monaten nach Kenntniser-

langung der zum Schadensersatz verpflichtenden 

Umstände durch den Anspruchsteller, spätestens 

jedoch drei Jahre nach Vornahme / Unterlassung 

der zum Schadensersatz verpflichtenden Handlung. 

§ 11 Beschlussfassung, Gesellschafterversammlung; 

schriftliches Verfahren

(1) Beschlussfassung

Die von den Gesellschaftern in den Angelegen-

heiten der Gesellschaft zu treffenden Bestim-

mungen erfolgen durch Beschlussfassung. Es 

findet jährlich mindestens eine Beschlussfassung 

statt. Die Gesellschafterbeschlüsse werden im 

schriftlichen Verfahren (Regelfall) oder in Ge-

sellschafterversammlungen am Sitz der Gesell-

schaft oder in Frankfurt am Main gefasst. An der 

Beschlussfassung nehmen die Gesellschafter 

bzw. – namens der Treuhand-Kommanditistin – die 

Treugeber kraft der ihnen im Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag erteilten Vollmacht teil. Anleger 

können sich bei der Beschlussfassung nur durch 

andere Kommanditisten, Treugeber oder Personen 

aus dem Kreis der rechts- oder wirtschaftsbera-

tenden Berufe, die zur Berufsverschwiegenheit 

verpflichtet sind, vertreten lassen.

Die Geschäftsführende Kommanditistin wird 

Informationen und Nachrichten, die ein Komman-

ditist oder Treugeber den anderen Kommandi-

tisten oder Treugebern zukommen lassen will, im 

Rahmen der üblichen Korrespondenz übermitteln. 

Hierdurch anfallende zusätzliche Kosten (z. B. für 

Porto oder Druck) sind von dem anfragenden 

Kommanditisten bzw. Treugeber zu tragen. Eine 

Offenlegung von persönlichen Daten eines Kom-

manditisten oder Treugebers gegenüber Mitge-

sellschaftern setzt das vorherige Einverständnis 

des Betroffenen voraus, soweit es sich nicht um 

Angaben handelt, die im Handelsregister einseh-

bar sind. 

Über die Beschlussfassungen der Gesellschafter 

wird ein Protokoll angefertigt, das den Komman-

ditisten bzw. Treugebern im Rahmen der üblichen 

Korrespondenz übermittelt wird.
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(2) Zuständigkeit

Der Beschlussfassung durch die Gesellschafter 

unterliegen sämtliche wesentlichen Geschäfts-

vorgänge, sofern im Einzelfall ein Geschäftswert 

von 5 Mio. EUR überschritten wird. Gleiches gilt 

– unabhängig vom Geschäftswert – in folgenden 

Fällen:

a)  Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen 

an Unternehmen und Verfügung über solche 

Beteiligungen sowie Liquidation von Beteili-

gungsgesellschaften;

b)  Eingehung von Finanzierungsverträgen mit 

Dritten, die zu einer höheren als der im Ver-

kaufsprospekt genannten maximalen Fremd-

kapitalbelastung führen;

c)  Kreditgewährungen mit Ausnahme der 

Gewährung von Gesellschafterdarlehen und 

handelsüblicher Zahlungsziele;

d)  Übernahme von Bürgschaften und Garantien;

e)  Abweichungen vom prospektierten Investiti-

onsplan oder von den prospektierten Investi-

tionskriterien;

f)  Änderungen des Gesellschaftsvertrags;

g) Bestellung des Wirtschaftsprüfers;

h) Feststellung des Jahresabschlusses;

i)  Entlastung der Geschäftsführung der 

Gesellschaft;

j) Ausschluss von Gesellschaftern;

k) Auflösung der Gesellschaft;

l)  Abberufung und Neubestellung der Ge-

schäftsführenden Kommanditistin, des Kom-

plementärs und des Liquidators;

m)  Änderung der bestehenden oder Neufestle-

gung von Richtlinien für den Abschluss von 

neuen Miet- oder Pachtverträgen durch die 

vermögensverwaltenden Beteiligungsgesell-

schaften in Bezug auf deren Grundbesitz;

n)  alle sonstigen nach dem Gesellschaftsvertrag 

zugewiesenen oder von der Geschäftsführen-

den Kommanditistin zur Entscheidung vorge-

legten Angelegenheiten.

Ausgenommen vom Erfordernis der Beschluss-

fassung der Gesellschafter sind, auch wenn 

ein Geschäftswert von 5 Mio. EUR überschritten 

wird, Geschäftsführungsmaßnahmen gemäß 

§ 9 Ziffer 1.

Soweit in Beteiligungsgesellschaften, an denen 

die Gesellschaft beteiligt ist, eine den Maßnahmen 

im Sinne dieser Ziffer 2 entsprechende Maßnah-

me zur Beschlussfassung ansteht, bedarf die Ge-

schäftsführende Kommanditistin für die Ausübung 

der Mitgliedschaftsrechte der Gesellschaft in der 

Beteiligungsgesellschaft der Zustimmung durch 

Gesellschafterbeschluss. Die Geschäftsführende 

Kommanditistin wird die Mitgliedschaftsrechte 

der Gesellschaft in der Beteiligungsgesellschaft in 

Abhängigkeit vom Ergebnis des Gesellschafterbe-

schlusses einheitlich ausüben. Das vorstehende 

Beschlusserfordernis gilt nicht in den Fällen der 

Ziffer 2 Buchstabe g) (Bestellung des Wirtschafts-

prüfers), h) (Feststellung des Jahresabschlusses) 

und i) (Entlastung der Geschäfts führung).

Gesellschafterbeschlüsse gemäß vorstehend e), 

f), j), k), l) bedürfen einer Mehrheit von 75 % der 

abgegebenen Stimmen. Dies gilt entsprechend 

in Fällen, in denen auf Ebene einer Beteiligungs-

gesellschaft solche Maßnahmen vorgesehen 

sind. Eine Nachschusspflicht und eine Änderung 

der Bestimmungen zum Wettbewerbsverbot (§ 9 

Ziffer 3) können nur mit den Stimmen aller Gesell-

schafter beschlossen werden.

(3) Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren

Die Geschäftsführende Kommanditistin führt die 

Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren her-

bei. Sie kann damit auch die Treuhand-Komman-

ditistin oder den Fondsverwalter betrauen.

Die Einladung der Gesellschafter und der Treu-

geber zu einer Beschlussfassung im schriftlichen 

Verfahren erfolgt durch schriftliche Mitteilung 

unter Angabe der einzelnen Beschlussvorlagen 

Anhang 1  Gesellschaftsvertrag



194 // DWS ACCESS Wohnen

an die zuletzt der Gesellschaft benannte Adresse 

eines jeden Gesellschafters bzw. Treugebers. Die 

Geschäftsführende Kommanditistin bestimmt 

die Frist zur Abgabe der Stimmen, die nicht 

vor Ablauf von drei Wochen nach Absendung 

der Beschlussunterlagen (Aufgabe bei der Post) 

liegen darf. In dringenden Fällen kann die Frist 

angemessen verkürzt werden. Die Einladung hat 

die Beschlussgegenstände, das Verfahren und 

den letzten Abstimmungstag zu bezeichnen. Zur 

Wahrung der Frist zur Abgabe der Stimmen ist 

der rechtzeitige Zugang (Post- oder Faxeingang) 

der Abstimmungsunterlagen bei der Geschäfts-

führenden Kommanditistin bzw. dem von ihr mit 

der Durchführung der Abstimmung beauftragten 

Dritten maßgeblich. 

Die Beschlussfähigkeit im schriftlichen Verfahren 

ist gegeben, wenn die vorstehend beschriebenen 

Formalien gewahrt worden sind. 

(4) Außerordentliche Beschlussfassungen

Außerordentliche Beschlussfassungen finden auf 

Antrag von Gesellschaftern / Treugebern statt, 

deren Gesellschaftseinlagen zusammen minde-

stens 25 % des Gesellschaftskapitals entspre-

chen, sowie auf Antrag der Komplementärin, der 

Treuhand-Kommanditistin oder der Geschäftsfüh-

renden Kommanditistin. Die Geschäftsführende 

Kommanditistin führt die außerordentliche Be-

schlussfassung im schriftlichen Verfahren herbei. 

Sie soll eine außerordentliche Beschlussfassung 

herbeiführen, wenn die ordnungsgemäße Fort-

führung der Geschäfte der Gesellschaft gefährdet 

ist oder dies anderweitig im Interesse der Gesell-

schaft liegt.

(5) Beschlussfassung in Gesellschafter-

versammlungen

Die Geschäftsführende Kommanditistin kann nach 

eigenem Ermessen statt der Beschlussfassung 

im schriftlichen Verfahren eine Gesellschafterver-

sammlung anberaumen. Die Einberufung einer 

Gesellschafterversammlung erfolgt durch schrift-

liche Einladung unter Angabe der Tagesordnung 

an die der Gesellschaft zuletzt benannte Adresse 

eines jeden Gesellschafters oder Treugebers mit 

einer Frist von mindestens drei Wochen, gerech-

net vom Datum der Absendung (Aufgabe bei der 

Post). In dringenden Fällen kann die Frist ange-

messen verkürzt werden.

Die Geschäftsführende Kommanditistin oder ein 

von ihr mit der Vertretung beauftragter und be-

vollmächtigter Dritter leitet die Gesellschafterver-

sammlung (Versammlungsleiter). Der Versamm-

lungsleiter unterzeichnet das Protokoll. 

Die Gesellschafterversammlung ist beschluss-

fähig, wenn alle Treugeber / Kommanditisten 

ordnungsgemäß geladen sind und die Geschäfts-

führende Kommanditistin, die Komplementärin 

und die Treuhand-Kommanditistin anwesend bzw. 

vertreten sind. 

Die Kosten für die Teilnahme an der Gesell-

schafterversammlung trägt jeder Gesellschafter/ 

Treugeber selbst.

(6) Erforderliche Mehrheiten, Stimmrecht

Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen, soweit sich nicht 

aus diesem Gesellschaftsvertrag oder zwingen-

den gesetzlichen Regelungen etwas anderes 

ergibt. Für je 1.000 EUR Kapitalanteil wird eine 

Stimme gewährt. Kapitalanteile unter 1.000 EUR 

gewähren einen entsprechenden Bruchteil einer 

Stimme. Die Komplementärin und die Geschäfts-

führende Kommanditistin haben unabhängig von 

ihrer kapitalmäßigen Beteiligung zehn Stimmen. 

Die Treuhand-Kommanditistin ist berechtigt, ihr 

Stimmrecht gespalten auszuüben. Im Übrigen 

kann ein Gesellschafter oder Bevollmächtigter 

 das nur einheitlich ausüben.
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 Stimmenthaltungen oder nicht rechtzeitige 

Stimmabgaben gelten bei der Ermittlung 

des Abstimmungsergebnisses als nicht abge-

gebene Stimmen.

(7) Ausschlussfrist für die Geltendmachung der 

Unwirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen

Die im schriftlichen Verfahren oder in der Ge-

sellschafterversammlung gefassten Beschlüsse 

können nur binnen einer Ausschlussfrist von 

einem Monat ab Kenntnis des Ergebnisses der 

Beschlussfassung ausschließlich durch gericht-

liche Klageerhebung gegenüber der Gesellschaft 

angefochten werden. Nach Ablauf der Frist gilt 

ein etwaiger Mangel als geheilt. Die Kenntnis des 

Ergebnisses der Beschlussfassung ist gegeben, 

wenn der Kommanditist / Treugeber an einer Gesell-

schafterversammlung persönlich teilgenommen 

hat oder ihm das Protokoll gemäß § 11 Ziffer 1 

übersandt wurde.

§ 12 Beirat

Durch Gesellschafterbeschluss kann ein Beirat 

zur Beratung und Unterstützung der Geschäfts-

führung, ggf. auch zur Wahrnehmung weiterer 

Aufgaben berufen werden. Die Anzahl und die 

Amtszeit der Mitglieder, die konkrete Besetzung 

sowie die Aufgaben des Beirats werden durch 

Gesellschafterbeschluss festgelegt.

§ 13 Jahresabschluss

(1) Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn-und-Verlust-

Rechnung) und die steuerliche Einnahmen-

Überschuss-Rechnung sind von der Geschäfts-

führenden Kommanditistin innerhalb von sechs 

Monaten nach Ende des Geschäftsjahres aufzu-

stellen. Der Jahresabschluss ist durch einen

durch Gesellschafterbeschluss zu bestellenden 

Abschlussprüfer zu prüfen und zu testieren.  

(2) Feststellung des Jahresabschlusses

Nach Prüfung des Jahresabschlusses werden den 

Gesellschaftern und Treugebern die Gewinn-und-

Verlust-Rechnung sowie die Bilanz, ggf. in Kurz-

form, mitgeteilt. Bis zur Feststellung des Jahres-

abschlusses ist der vollständige und geprüfte 

Jahresabschluss auf Wunsch der Gesellschafter 

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einzu-

sehen. Auf Anforderung eines Gesellschafters 

bzw. Treugebers wird der Jahresabschluss diesem 

in Kopie zugesendet. Der Jahresabschluss wird 

durch Gesellschafterbeschluss festgestellt.

§ 14 Ergebnisverteilung und Ausschüttung

(1) Beteiligung am Gewinn und Verlust

Am Gewinn und Verlust nehmen die Gesellschaf-

ter vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 2 im 

Verhältnis ihrer Kapitalanteile teil. Die anteiligen 

Kostenübernahmen gemäß § 7 Ziffer 6 sind zu 

berücksichtigen. 

(2) Abweichende Gewinn- und Verlustverteilungs-

abrede

Die Ergebnisse der Geschäftsjahre 2009 und 2010 

werden derart verteilt, dass allen Gesellschaftern 

und ggf. den hinter ihnen stehenden Treugebern, 

unabhängig von ihrem Beitrittstermin und dem 

Termin etwaiger Teilkapitalerhöhungen, Einzah-

lungen oder Ausschüttungen, soweit möglich, im 

Ergebnis ein Anteil zugerechnet wird, der dazu 

führt, dass das Kapitalkonto II aller Gesellschafter 

bzw. Treugeber, gemessen an ihrem Anteil am 

endgültigen Gesellschaftskapital, nach Möglich-

keit annähernd auf dem gleichen Stand ist.

(3) Ausschüttung (Entnahmen)

Der gemäß nachstehenden Regeln ermittelte 

Barüberschuss, abzüglich etwaiger  Zuführungen 

zur Liquiditätsreserve bzw. zzgl. etwaiger Ent-

nahmen aus der Liquiditätsreserve, ist in zwei 

Teilen auf Basis von Hochrechnungen bzw. eines 

vorläufigen Jahresabschlusses für das betreffen-

de Geschäftsjahr jeweils bis zum 31. August des 

laufenden Geschäftsjahres und zum 28. Februar 

des Folgejahres an die Gesellschafter auszuzah-
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len, soweit nicht die Geschäftsführende Komman-

ditistin einen Gesellschafterbeschluss hierüber 

herbeiführt oder zwingende gesetzliche Regelun-

gen dem entgegenstehen. Die vorgenannten 

perio disierten Entnahmen werden als „Ausschüt-

tungen“ im Sinne dieses Vertrags bezeichnet. Zu 

den Ausschüttungen rechnen ferner sämtliche 

Beträge, die gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen von Auszahlungen an die Gesellschafter 

einbehalten werden (Steuervorauszahlungen etc.), 

sowie etwaige bei der Gesellschaft einbehaltene 

Abzugssteuern (Kapitalertragssteuern, Zinsab-

schlagssteuern nebst Solidaritätszuschlag), die 

ebenfalls als Entnahmen gebucht werden. Die 

Geschäftsführende Kommanditistin soll einen Ge-

sellschafterbeschluss herbeiführen, wenn durch 

die Ausschüttung die ordnungsgemäße Fortfüh-

rung der Gesellschaft gefährdet wäre oder dies 

anderweitig im Interesse der Gesellschaft liegt. 

Wenn die Geschäftsführende Kommanditistin 

keinen Gesellschafterbeschluss einholt, entschei-

det sie über die Höhe der Ausschüttung und 

veranlasst die Auszahlung. 

Die Auszahlung erfolgt nach dem Verhältnis der 

Kapitalanteile unter Berücksichtigung von § 7 

Ziffer 6 und ggf. zeitanteilig unter Berücksichti-

gung der Beitrittstermine. Die Geschäftsführende 

Kommanditistin bestimmt nach pflichtgemäßem 

Ermessen die Höhe der Liquiditätsreserve sowie 

etwaige Zuführungen zur Liquiditätsreserve bzw. 

Entnahmen aus der Liquiditätsreserve. Bei der 

Bemessung der angemessenen Liquiditätsreserve 

ist insbesondere die Budgetplanung der kommen-

den Jahre zu berücksichtigen. 

Der Barüberschuss errechnet sich grundsätzlich 

aus dem Handelsbilanzergebnis zzgl. aller Aufwen-

dungen, die nicht liquiditätswirksam sind (wie z. B. 

Abschreibungen), zzgl. aller Einnahmen, die nicht 

ertragswirksam sind (wie z. B. Einzahlun gen von 

Kommanditeinlagen), abzüglich aller Erträge, die 

nicht liquiditätswirksam sind (wie z. B. Auflösung 

von Rückstellungen), und abzüglich aller Ausgaben, 

die nicht aufwandswirksam sind (wie z. B. Inve-

stitionen in Sachanlagen). Bei der Ermittlung des 

Barüberschusses sind etwaige Beteiligungserträge, 

Kapitalrückführungen oder andere Zahlungen, die 

die Gesellschaft von anderen Gesellschaften für das 

betreffende Geschäftsjahr erhalten hat oder noch 

erhalten wird, mit einzubeziehen. Des Weiteren 

sind etwaige Sondereffekte zu berücksichtigen. 

(4) Negative Kapitalkonten

Ausschüttungen an die Gesellschafter können 

auch dann erfolgen, wenn der Saldo der Kapital-

konten negativ ist oder durch die Ausschüttung 

negativ wird. Für ein etwaiges Wiederaufleben 

der Haftung gilt § 172 Abs. 4 HGB.

(5) Vergütung für Geschäftsbesorgung

Die vertragsgemäßen Vergütungen an die Kom-

plementärin, die Geschäftsführende Kommandi-

tistin, die Treuhand-Kommanditistin und an mit 

der Geschäftsbesorgung beauftragte Dritte (z. B. 

Fondsverwaltung, Asset-Management) sind als 

Kosten der Gesellschaft zu behandeln.

§ 15 Konten der Gesellschafter  

(1) Kapitalkonten

Für jeden Gesellschafter werden ein Gesellschafter-

konto (Kapitalkonto I) und ein Sonderkonto (Kapital-

konto II) geführt.

(2) Kapitalkonto I

Das Gesellschafterkonto (Kapitalkonto I) erfasst 

den Kapitalanteil des Gesellschafters gemäß § 5 

Ziffer 2; nach Volleinzahlung der Einlage wird es als 

Festkonto geführt. Das Gesellschafterkonto (Kapi-

talkonto I) ist allein maßgebend für die Beteiligung 

der Gesellschafter am Vermögen und an Gewinn 

und Verlust (§ 14), für das Stimmrecht (§ 11 Ziffer 6) 

sowie für alle sonstigen Gesellschafterrechte.

(3) Kapitalkonto II

Auf dem Sonderkonto (Kapitalkonto II) werden 
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alle sonstigen Buchungen, insbesondere das 

Agio, die Ausschüttungen sowie die Gewinne 

und Verluste, erfasst.

§ 16 Tod eines Kommanditisten / Treugebers

(1) Qualifizierte Nachfolgeregelung

Verstirbt ein Kommanditist / Treugeber, wird die 

Gesellschaft nach Maßgabe der folgenden Vor-

schriften mit seinen Erben fortgesetzt. Jeder 

Kommanditist / Treugeber ist verpflichtet, durch 

eine entsprechende qualifizierte Nachfolgerege-

lung sicherzustellen, dass

a)  im Falle seines Todes keine Aufspaltung seines 

Gesamtbeteiligungsbetrags in Beträge eintritt, 

die den Anforderungen des § 5 Ziffer 2 (Min-

destbeteiligung von 10.000 EUR und höhere 

Beträge durch 1.000 teilbar) nicht genügen;

 b)  keiner der Erben Staatsbürger der USA oder 

Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und 

Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard) ist 

oder seinen Wohnsitz in den USA oder ihren 

Hoheitsgebieten hat bzw. eine Körperschaft 

oder sonstige Vermögensmasse ist, die unter 

dem Recht der USA organisiert ist oder deren 

Einkommen dem US-Steuerrecht unterliegt. 

Gleiches gilt für Staatsbürger / juristische Per-

sonen mit Sitz in den Ländern Kanada, Japan, 

Irland oder Australien. 

(2) Folgen der Nichtbeachtung

Hat der Kommanditist / Treugeber für seinen 

Todesfall eine  Nachfolgeregelung im Sinne 

von vorstehen der Ziffer 1a) nicht getroffen, gilt 

Folgendes: Die Erben sind verpflichtet, eine 

Auseinandersetzung herbeizuführen, bei der 

Gesamtbeteiligungsbeträge entstehen, die den 

Anforderungen von § 5 Ziffern 1 und 2 genügen. 

Über etwaige begründete Ausnahmen entschei-

den die Treuhand-Kommanditistin und die Ge-

schäftsführende Kommanditistin einvernehmlich 

nach eigenem Ermessen. Bis dahin ruhen sämt-

liche Gesellschafter-/ Treugeberrechte mit Aus-

nahme der Beteiligung an Gewinn und Verlust. 

Ausschüttungen sind von der Geschäftsführenden 

Kommanditistin, für Treugeber von der Treuhand-

kommanditistin, einzubehalten, bis die Auseinan-

dersetzung ordnungsgemäß abgeschlossen ist 

und der / die eintretende(n) Erbe(n) sämtliche nach 

dem Dafürhalten der Geschäftsführenden Kom-

manditistin oder der Treuhand-Kommanditistin 

notwendigen Nachweise und Unterlagen über-

reicht hat / haben. 

Hat der Kommanditist / Treugeber für seinen Todes-

fall eine Nachfolgeregelung im Sinne von vor-

stehender Ziffer 1b) nicht getroffen, ist – im Falle 

eines Kommanditisten – die Geschäftsführende 

Kommanditistin bzw.  – im Falle eines Treugebers – 

die Treuhand-Kommanditistin unwiderruflich bevoll-

mächtigt, die Beteiligung des betreffenden Erben, 

sofern dieser unter die Regelung in Ziffer 1b) fällt, 

als Kommanditist bzw. Treugeber durch einseitige 

schriftliche Erklärung mit sofortiger Wirkung zu 

kündigen. Die Bestimmungen des § 18 finden An-

wendung. Im Falle der Kündigung gegenüber dem 

Erben eines Treugebers gilt ferner § 17 Ziffer 6. 

(3) Legitimation

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Rechtsnach-

folger des verstorbenen Kommanditisten / Treuge-

bers, wer sich durch Vorlage eines geeigneten 

Legitimationsnachweises (in der Regel Erbschein) 

legitimiert. Bei ausländischen Urkunden hat der 

Erbe die Kosten für Übersetzungen und etwa erfor-

derliche weitere Nachweise (z. B. Rechtsgutachten) 

zu tragen. 

(4) Gemeinsamer Vertreter bei mehreren Erben 

Werden mehrere Erben, die bislang noch nicht 

an der Gesellschaft beteiligt waren, im Wege 

des Erbfalls zu einer Erbengemeinschaft von 

Treugebern, so können sie ihre Stimmrechte und 

sonstigen Gesellschafterrechte nur durch einen 

gemeinsamen Vertreter ausüben, solange die 

Erbengemeinschaft nicht den Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags gemäß auseinanderge-
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setzt wurde. Gemeinsamer Vertreter kann nur ein 

Mitglied der Erbengemeinschaft, der Testaments-

vollstrecker oder ein kraft Gesetzes zur Ver-

schwiegenheit verpflichtetes Mitglied der rechts- 

oder steuerberatenden Berufe sein. Solange ein 

gemeinsamer Vertreter nicht bestellt ist, ruhen die 

Stimmrechte und sonstigen Gesellschafterrechte 

mit Ausnahme der Beteiligung an Gewinn und 

Verlust; die Geschäftsführende Kommanditistin ist 

jedoch berechtigt, Ausschüttungen an die Erben 

während dieser Zeit unverzinslich einzubehalten. 

Die Regelungen dieser Ziffer 4 gelten für eine 

Mehrheit von Erben eines Direktkommanditisten 

sinngemäß, wenn die Sondererbfolge aller Erben 

gegen die Bestimmungen des § 5 Ziffer 2 (Min-

destbeteiligung bzw. Stückelung) verstößt und 

daher ein Beitritt aller Erben als Kommanditisten 

nicht möglich ist. 

(5) Kosten

Die bei der Gesellschaft und der Treuhand-Kom-

manditistin durch den Erbfall verursachten Kosten 

trägt der jeweils für den Erblasser eintretende 

Kommanditist / Treugeber. 

 

§ 17 Kündigung / Ausscheiden eines Gesellschafters

(1) Ordentliche Kündigung durch Gesellschafter

Jeder Gesellschafter kann mit einer Kündigungs-

frist von zwölf Monaten zum Ende des Geschäfts-

jahres sein Ausscheiden aus der Gesellschaft 

erklären, frühestens jedoch Ende des Geschäfts-

jahres 2029. Die Kündigung ist schriftlich unter 

Einhaltung der vorstehend genannten Frist von 

zwölf Monaten zum Kalenderjahresende gegen-

über der Gesellschaft zu erklären und an die 

Geschäftsführende Kommanditistin zu richten.

Auf Verlangen der Geschäftsführenden Komman-

ditistin hat der kündigende Gesellschafter seine 

Beteiligung auf eine als Nachfolger bestimmte 

Person zu übertragen, sofern der Kaufpreis min-

destens dem Entschädigungsanspruch gemäß 

§ 18 entspricht. Für die danach vom Erwerber 

zu leistenden Zahlungen steht die Gesellschaft 

ein, sofern der kündigende Gesellschafter seinen 

Kaufpreisanspruch an die Gesellschaft abtritt. Ist 

bis zum Ablauf der Kündigungsfrist kein Nachfol-

ger bestimmt worden oder die Übertragung der 

Beteiligung nicht erfolgt, scheidet der kündigende 

Gesellschafter aus. Die Beteiligung wächst den 

übrigen Gesellschaftern entsprechend den gesetz-

lichen Regelungen zu. Die Abfindung richtet sich 

nach § 19.

Wenn Gesellschafter, die insgesamt mindestens 

75 % der Kapitalanteile, bezogen auf das nach 

Abschluss der Kapitalerhöhungen gemäß § 4 

Ziffer 4 insgesamt vorhandene Beteiligungskapi-

tal, auf sich vereinigen, wirksam kündigen, ist die 

Gesellschaft aufgelöst. Die Abwicklung richtet 

sich nach § 19.

(2) Vorzeitige Kündigung der Beteiligung in 

persönlichen Notfällen

Ein Gesellschafter kann – vorbehaltlich der Be-

grenzung in Satz 2 – auch vor dem 31. Dezember 

2029 außerordentlich mit einer Frist von sechs 

Monaten zum Ende des Geschäftsjahres kündi-

gen, wenn er nach seinem Beitritt 

a)  erwerbsunfähig in dem Sinne geworden ist, 

dass er unabhängig vom erlernten Beruf nur 

noch höchstens drei Stunden täglich tätig 

sein kann,

 b)  arbeitslos geworden ist und mindestens seit 

sechs Monaten als arbeitssuchend gemel-

det ist und zuvor mindestens sechs Monate 

ununterbrochen vollzeitbeschäftigt war oder

 c)  pflegebedürftig im Sinne der Pflegestufe II oder 

III des Sozialgesetzbuches XI geworden ist

Die Möglichkeit zur Kündigung nach dieser 

Ziffer 2 ist pro Geschäftsjahr auf höchstens 

ein Prozent der Summe der Kapitalanteile aller 

Gesellschafter begrenzt. Darüber hinaus gehende 

Kündigungen werden frühestens zum Ende des 
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folgenden Geschäftsjahres wirksam. Maßgeblich 

ist die Reihenfolge des Zugangs der Kündigungen 

bei der Gesellschaft. 

Die unter Buchstaben a), b) oder c) genann-

ten Voraussetzungen müssen zum Zeitpunkt 

des Zugangs  der Kündigungserklärung bei der 

Gesellschaft gegeben sein und durch geeignete 

Nachweise belegt werden. 

Weitere Kündigungsrechte stehen den Gesell-

schaftern nicht zu, soweit sich nicht aus diesem 

Gesellschaftsvertrag oder zwingenden gesetz-

lichen Vorschriften etwas anderes ergibt.

(3) Ausscheiden aus wichtigem Grund

Wird ein Gesellschafter zahlungsunfähig, wird 

über sein Vermögen das Insolvenzverfahren 

eröffnet oder die Eröffnung desselben mangels 

Masse abgelehnt (Ausscheidensgrund), so schei-

det der betreffende Gesellschafter mit sofortiger 

Wirkung aus der Gesellschaft aus, ohne dass es 

einer Kündigung, eines Gesellschafterbeschlusses 

oder der gerichtlichen Klage bedarf. Dies gilt auch 

während der Liquidation der Gesellschaft. Treten 

die vorgenannten Umstände bei der Treuhand-

Kommanditistin ein, treten die Treugeber an ihrer 

Stelle unmittelbar als Direktkommanditisten – 

unter Übernahme der Beteiligung der Treuhand-

Kommanditistin – in die Gesellschaft ein. 

(4) Ausschluss

Im Übrigen kann ein Gesellschafter nur aus wich-

tigem in seiner Person liegendem Grund durch 

Gesellschafterbeschluss mit mindestens 75 % der 

abgegebenen Stimmen aus der Gesellschaft aus-

geschlossen werden. Die aus seinem Ausschluss 

entstehenden Kosten hat der ausgeschlossene 

Gesellschafter zu tragen. Weitere Ansprüche, ins-

besondere Schadensersatzansprüche der Gesell-

schaft, bleiben unberührt.

(5) Ausscheiden der Geschäftsführenden Komman-

ditistin, der Komplementärin und der Treuhand-

Kommanditistin

Ein Ausscheiden der Geschäftsführenden Kom-

manditistin aus der Gesellschaft erfolgt erst zu 

dem Zeitpunkt, zu dem eine neue Geschäftsfüh-

rende Kommanditistin in die Gesellschaft aufge-

nommen wurde bzw. einem anderen Kommandi-

tisten die Geschäftsführungsbefugnis eingeräumt 

wurde. Entsprechendes gilt für die Komplementä-

rin. Ein Ausscheiden der Treuhand-Kommanditis-

tin aus der Gesellschaft erfolgt – abgesehen von 

dem in § 17 Ziffer 4 geregelten Sonderfall – erst 

zu dem Zeitpunkt, zu dem eine neue Treuhand-

Kommanditistin in die Gesellschaft aufgenommen 

wurde und ihr im Wege der Sonderrechtsnach-

folge die treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen 

sowie sämtliche Rechte und Pflichten aus dem 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit den Treu-

gebern übertragen wurden.

(6) Folgen des Ausscheidens

In allen vorgenannten Fällen des Ausscheidens von 

Gesellschaftern wird die Gesellschaft fortgesetzt 

und der Gesellschaftsanteil des ausscheidenden 

Gesellschafters wächst den übrigen Gesellschaftern 

anteilig an, soweit der Anteil nicht auf einen Dritten 

übertragen wurde. Sobald ein Treugeber ausschei-

det, ist die Treuhand-Kommanditistin berechtigt 

und bevollmächtigt, ihre treuhänderisch gehaltene 

Kommanditbeteiligung entsprechend teilweise 

gegenüber der Geschäftsführenden Kommanditi-

stin zu kündigen und damit ihren Kommanditanteil 

anteilig herabzusetzen. In diesem Fall nimmt die 

Treuhand-Kommanditistin mit ihrem übrigen für 

Rechnung von Treugebern gehaltenen Kommandit-

anteil an der Anwachsung teil. 
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 Der ausscheidende Gesellschafter hat der Gesell-

schaft alle Aufwendungen zu ersetzen, die durch 

das Ausscheiden des Gesellschafters entstehen. 

Der Aufwendungsersatzanspruch wird mit dem 

Abfindungsanspruch des ausscheidenden Gesell-

schafters gemäß § 18 verrechnet. Ansprüche der 

Gesellschaft auf Schadensersatz bleiben unbe-

rührt, wenn der ausscheidende Gesellschafter 

sein vorzeitiges Ausscheiden zu vertreten hat. 

§ 18 Abfindungsansprüche bei Ausscheiden eines 

Gesellschafters

(1) Höhe der Abfindung

Scheidet ein Gesellschafter zum Jahresende 2029 

oder danach im Wege der ordentlichen Kündi-

gung gemäß § 17 Ziffer 1 aus der Gesellschaft 

aus, steht ihm ein Abfindungsanspruch gegen die 

Gesellschaft in Höhe des Verkehrswerts seiner 

Beteiligung zu. Für die nach § 17 Ziffer 2 ausschei-

denden Gesellschafter beträgt der Abfindungsan-

spruch 90 % des Verkehrswerts der Beteiligung. 

Für anderweitig ausscheidende Gesellschafter 

beträgt der Abfindungsanspruch 80 % des Ver-

kehrswerts ihrer Beteiligung. 

Die Geschäftsführende Kommanditistin wird dem 

ausscheidenden Anleger rechtzeitig ein Abfin-

dungsangebot unterbreiten und hierfür erfor-

derlichenfalls eine aktuelle externe Feststellung 

des Verkehrswerts veranlassen. Sofern innerhalb 

eines Monats seit dem Abfindungsangebot keine 

Einigung über die Höhe des Verkehrswerts erzielt 

werden kann, wird der Verkehrswert auf Antrag 

des ausscheidenden Gesellschafters oder der 

Geschäftsführenden Kommanditistin von einem 

vom Präsidenten der Handelskammer Frankfurt 

am Main zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer 

oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für 

alle Beteiligten verbindlich durch Schätzung 

ermittelt. Die hieraus entstehenden Kosten trägt 

der ausscheidende Gesellschafter, es sei denn, 

die Schätzung des Wirtschaftsprüfers ergibt einen 

gegenüber dem Abfindungsangebot der Fonds-

gesellschaft um mehr als 10 % höheren Verkehrs-

wert. Im letzteren Fall trägt die Fondsgesellschaft 

die Kosten der Wertermittlung.

 

(2) Zahlungsweise; Fälligkeit des Abfindungsan-

spruchs

Die Abfindung wird unter Berücksichtigung der 

Liquidität der Gesellschaft in bis zu fünf gleichen 

Raten ausgezahlt. Die Festlegung der Raten trifft 

die Geschäftsführende Kommanditistin. Die erste 

Rate wird im Folgejahr zusammen mit der Aus-

schüttung des Barüberschusses an die verbliebe-

nen Gesellschafter für das betreffende Geschäfts-

jahr, in dem der Gesellschafter ausgeschieden 

ist, zur Auszahlung fällig. Auch die folgenden 

Raten sind jeweils zusammen mit der jährlichen 

Ausschüttung des Barüberschusses durch die 

Gesellschaft an die verbliebenen Gesellschafter 

zur Zahlung fällig. In Ermangelung von Ausschüt-

tungszahlungen werden die Abfindungsraten zum 

30. Juni des betreffenden Jahres fällig. Die noch 

offenen Teile des Abfindungsanspruchs werden 

bis zur Auszahlung mit 3 % p.a. verzinst. Der aus-

scheidende Gesellschafter kann weder Sicherheit 

für seinen Abfindungsanspruch noch Freistellung 

von der Inanspruchnahme durch einen Gesell-

schaftsgläubiger verlangen. 

(3) Abfindungsanspruch der Treuhand-

Kommanditistin

Der Treuhand-Kommanditistin steht eine Abfin-

dung für die von ihr treuhänderisch gehaltenen 

Anteile im Falle ihres Ausscheidens nicht zu, 

wenn und soweit die Treuhandverhältnisse mit 

einem neuen Treuhand-Kommanditisten fortge-

setzt werden oder die von der Treuhand-Kom-

manditistin gehaltenen Anteile auf die Treugeber 

als Direktkommanditisten übertragen werden. Die 

Treuhand-Kommanditistin kann eine Abfindung 

nur insoweit beanspruchen, als sie Anteile im 

eigenen Namen und für eigene Rechnung hält 

oder aufgrund des Treuhandverhältnisses – nach 

entsprechender Herabsetzung ihres Kommandit-
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anteils – zur Auszahlung des Werts des treuhän-

derisch verwalteten Teilkommanditanteils an den 

Treugeber verpflichtet ist. Die Ermittlung des Ver-

kehrswerts erfolgt gemäß Ziffern 1 und 2, wobei 

die Einigung gemäß Ziffer 1 Satz 3 zwischen der 

Gesellschaft und den betreffenden Treugebern 

zu erzielen ist. Die hieraus entstehenden Kosten 

trägt der Treugeber. Die Fälligkeit der Auszah-

lungsansprüche des Treugebers richtet sich nach 

Ziffer 2.

§ 19 Liquidation; teilweise Veräußerung von

Gesellschaftsvermögen

(1) Liquidation der Gesellschaft

Die Gesellschaft kann durch Gesellschafterbe-

schluss mit einer Mehrheit von mindestens 75 % 

der abgegebenen Stimmen aufgelöst werden.

(2) Liquidator 

Im Falle der Auflösung ist die Treuhand-Kommandi-

tistin oder ein von ihr bestimmter Dritter alleiniger 

Liquidator. Durch Gesellschafterbeschluss mit einer 

Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen 

kann ein anderer Liquidator bestimmt werden. 

(3) Vergütung des Liquidators 

Der Liquidator verwertet das Vermögen unter 

Wahrung der Interessen der Gesellschafter mit 

wirtschaftlich vertretbarer Beschleunigung. Der 

Liquidator erhält zu Lasten des Liquidationser-

löses (das nach Ausgleich aller noch bestehenden 

Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen) ein 

Entgelt von 0,75 % der von der Fondsgesellschaft 

und den Beteiligungsgesellschaften erzielten 

Verkaufserlöse oder im Falle der Veräußerung von 

Gesellschaftsanteilen 0,75 % des Verkehrswerts 

des Immobilienvermögens der Gesellschaften 

zum Zeitpunkt der Veräußerung (ggf. zzgl. gesetz-

licher Umsatzsteuer). Die Liquidationsvergütung 

wird mit Eingang der entsprechenden Beträge bei 

der Gesellschaft anteilig zur Zahlung fällig.

(4) Auszahlung des Liquidationserlöses 

Der verbleibende Liquidationserlös ist an die 

Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile 

in mehreren Raten nach Liquidationsfortschritt 

auszuzahlen. Der Liquidator hat nach pflichtge-

mäßem Ermessen für die Dauer der Liquidation 

angemessene Liquiditätsreserven in der Gesell-

schaft zu belassen, um die erwarteten Kosten 

der Abwicklung aus dem Gesellschaftsvermögen 

bedienen zu können. 

(5) Teilliquidation

 Die Treuhand-Kommanditistin oder ein von ihr 

beauftragter Dritte ist auch im Falle einer Teilver-

äußerung des Gesellschafts- bzw. Immobilienver-

mögens im Vorfeld der Liquidation der Gesell-

schaft mit der Vorbereitung und Abwicklung der 

angestrebten Veräußerungen unter Wahrung 

der Interessen der Gesellschafter beauftragt und 

bevollmächtigt. Sie kann statt ihrer selbst auch 

einen Dritten mit dieser Aufgabe betrauen. Die 

Treuhand-Kommanditistin oder der von ihr beauf-

tragte Dritte erhält für ihre bzw. seine Leistungen 

ein Entgelt, dessen Höhe sich nach Ziffer 3 

bestimmt. Die Vergütung wird mit Eingang der 

entsprechenden Beträge bei der Gesellschaft zur 

Zahlung fällig.

Die Vergütungen von Leistungen nach dieser 

Ziffer 5 (für Leistungen im Vorfeld der Liquidation) 

und nach Ziffer 3 (für Leistungen während der 

Liquidation) schließen sich gegenseitig aus. 

Wird über die Veräußerung eines Vermögens-

gegenstandes noch vor der Auflösung der Ge-

sellschaft ein Vertrag geschlossen, so wird die 

Vergütung ausschließlich nach dieser Ziffer 5 

gewährt, auch wenn der Kaufpreis erst nach 

Liquidationseröffnung von der Gesellschaft ver-

einnahmt werden kann.
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(6) Veräußerung von Gesellschaftsvermögen der 

Beteiligungsgesellschaften

Soweit Vermögensgegenstände auf Ebene der 

Beteiligungsgesellschaften veräußert werden, 

bestimmt sich eine etwaige Vergütung ausschließ-

lich nach dem Gesellschaftsvertrag der Beteili-

gungsgesellschaft. Ziffern 3 und 5 finden insoweit 

keine Anwendung.

§ 20 Anlegerregister

(1) Daten des Anlegerregisters

Die Treuhand-Kommanditistin führt für alle Kom-

manditisten und Treugeber ein Register mit deren 

personenbezogenen und beteiligungsbezogenen 

Daten. Personenbezogene Daten sind der Name, 

das Geburtsdatum, die Adresse, das Wohnsitz-

finanzamt, die Steuernummer, die persönliche 

Steueridentifikationsnummer sowie die Bankver-

bindung. Die personenbezogenen Daten werden 

nur zum Zwecke der Anlegerverwaltung im Rah-

men des Gesellschaftsverhältnisses verarbeitet 

und genutzt. 

 

(2) Mitteilungspflicht bei Änderungen

Dem Anleger obliegt es, alle Änderungen seiner 

personenbezogenen Daten unverzüglich der Treu-

hand-Kommanditistin bekannt zu geben und ggf. 

durch Vorlage entsprechender Urkunden (z. B. 

Erbschein, Übertragungsvertrag) nachzuweisen. 

(3) Auskünfte aus dem Anlegerregister

Auskünfte aus dem Anlegerregister, insbeson-

dere über die Beteiligung und die eingetragenen 

Daten eines Kommanditisten, darf die Treuhand-

Kommanditistin in dem erforderlichen Umfang 

nur der Geschäftsleitung der Fondsgesellschaft, 

dem zuständigen Finanzamt sowie beruflich zur 

Verschwiegenheit verpflichteten Prüfern und 

Beratern (z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater) 

der Gesellschaft oder des betreffenden Anlegers 

erteilen. Der einzelne Anleger ist nur in Bezug auf 

seine eigenen Daten auskunftsberechtigt. Im Üb-

rigen sind diese Informationen von der Treuhand-

Kommanditistin vertraulich zu behandeln. Der 

Anleger stimmt hiermit einer Weitergabe an die 

Komplementärin, die Geschäftsführende Kom-

manditistin und den von ihr beauftragten Fonds-

verwalter ausdrücklich zu. Die Empfänger sind 

bzw. werden dazu verpflichtet, die Informationen 

ebenfalls vertraulich zu behandeln. Die Heraus-

gabe von Daten an Mitgesellschafter ist nur mit 

Zustimmung des Betroffenen gestattet, soweit 

die Angaben nicht aus dem Handelsregister er-

sichtlich sind. Die Treuhand-Kommanditistin wird 

auf Verlangen eines Anlegers auf dessen Kosten 

um die Zustimmung zur Datenherausgabe bei 

dem / den Betroffenen ersuchen.

Vorstehende Bestimmungen gelten auch für die 

Weitergabe an etwaige sonstige von der Treu-

hand-Kommanditistin beauftragte Dienstleister, die 

sie bei der Wahrnehmung ihrer Treuhandaufgaben 

unterstützen. Die Treuhand-Kommanditistin wird 

insoweit die Vertraulichkeit durch geeignete Ver-

einbarungen mit den Empfängern sicherstellen. 

§ 21 Handelsregistervollmacht

Alle Kommanditisten, auch im Wege einer 

Rechtsnachfolge neu eintretende Kommanditisten, 

bevollmächtigen die Treuhand-Kommanditistin, 

alle Anmeldungen zum Handelsregister vorzuneh-

men. Die Handelsregistervollmacht berechtigt zur 

Vornahme sämtlicher künftiger Anmeldungen zum 

Handelsregister der Gesellschaft. Die Treuhand-

Kommanditistin übermittelt dem Kommanditisten 

hierfür ein Formblatt. Die Vollmacht ist auf Kosten 

des beitretenden Kommanditisten in notariell 

beglaubigter Form unverzüglich auszustellen und 

an die Treuhand-Kommanditistin zu übersenden. 

Die Kosten der Handelsregistereintragung der 

Erhöhung der Kommanditeinlage der Treuhand-

Kommanditistin aufgrund eines Treugeberbeitritts 

trägt die Gesellschaft. 
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§ 22 Schriftform

Nebenabreden zu diesem Vertrag sowie Ände-

rungen und Ergänzungen dieses Vertrags be-

dürfen der Schriftform, soweit sie nicht durch 

Gesellschafterbeschluss nach den Bestimmungen 

dieses Vertrags getroffen werden oder aber kraft 

Gesetzes notarielle Form erforderlich ist.

§ 23 Salvatorische Klausel, Erfüllungsort,

Gerichtsstand, Rechtswahll

(1) Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags 

ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden 

oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke befin-

den, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der 

unwirksamen Bestimmung oder zur Auffüllung 

der Lücke verpflichten sich die Gesellschafter, sol-

che Regelungen zu vereinbaren, die in gesetzlich 

zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der 

ungültigen Bestimmung am nächsten kommen.

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand; Rechtswahl

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle An-

sprüche, Verpflichtungen und Streitigkeiten aus 

diesem Gesellschaftsvertrag zwischen der Gesell-

schaft und den Gesellschaftern sowie zwischen 

den Gesellschaftern ist, soweit dies rechtlich zu-

lässig vereinbart werden kann, Frankfurt am Main.

Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deut-

schem Recht. 

Frankfurt am Main, 20. Juli 2009

WiD GmbH

Rolf Krauß (Geschäftsführer)

– Komplementärin –

DI Deutsche Immobilien Treuhandgesellschaft 

mbH

Iris Racke (Geschäftsführerin), 

Taner Kaymakci (Prokurist)

– Treuhand-Kommanditistin –

KUCERA Beteiligungen Holding GmbH

Rolf Krauß (Geschäftsführer)

– Geschäftsführende Kommanditistin –
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Anhang 2

Treuhand- und Verwaltungsvertrag

Treuhand- und Verwaltungsvertrag
der DWS ACCESS Wohnen GmbH & Co. KG

Inhalt 
§ 1 Vertragsparteien; Vertragsgrundlage

Abschnitt A – Treuhandmandat 

für indirekt beteiligte Anleger (Treugeber)

§ 2 Gegenstand des Treuhandmandats

§ 3 Zustandekommen des Treuhand- und Verwal-

 tungsvertrags für Treugeber

§ 4 Aufgaben und Rechtsstellung der 

 Treuhand-Kommanditistin und des Treugebers

§ 5 Übertragung von Beteiligungen, sonstige 

 Verfügungen, Kosten

Abschnitt B – Verwaltungsmandat 

für direkt beteiligte Anleger (Direktkommanditisten)

§ 6 Verwaltungsverhältnis

§ 7 Freistellung

Abschnitt C – Gemeinsame Bestimmungen 

für alle Anleger

§ 8 Vertragspartner

§ 9 Vergütung

§ 10 Wirksamwerden von Erklärungen

§ 11 Ausscheiden der Treuhand-Kommanditistin

§ 12 Laufzeit und Beendigung des Treuhand- 

 und Verwaltungsvertrags

§ 13 Rechenschaftsbericht

§ 14 Haftung der Treuhand-Kommanditistin

§ 15 Änderung des Treuhand- und Verwaltungs - 

 vertrags

§ 16 Anlegerregister

§ 17 Tod des Anlegers

§ 18 Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, 

 Gerichtsstand, Datenschutz

§ 1 Vertragsparteien; Vertragsgrundlage

(1) Vertragsparteien

Dieser Treuhand- und Verwaltungsvertrag (nach-

folgend „Treuhand- und Verwaltungsvertrag“ ge-

nannt) regelt die Rechtsbeziehungen zwischen der 

DI Deutsche Immobilien Treuhandgesellschaft 

mbH (nachfolgend „Treuhand-Kommanditistin“ 

genannt)

und

a)  jedem der Treugeber, die gemäß den Bedin-

gungen des Verkaufsprospekts vom 20. Juli

2009 einschließlich etwaiger Nachträge 

(nachfolgend „Verkaufsprospekt“ genannt) an 

der DWS ACCESS Wohnen GmbH & Co. KG 

(nachfolgend „Gesellschaft“ genannt), 

mittelbar über die Treuhand-Kommanditistin 

eine Beteiligung erwerben oder eine solche 

Treugeberbeteiligung später anderweitig 

erwerben („Treuhandmandat“, siehe dazu 

nachfolgenden Abschnitt A),

sowie

b)  jedem der Kommanditisten, die zunächst 

als Treugeber beteiligt waren und dann von 

ihrem Recht auf Übertragung der Treugeber-

beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung 

Gebrauch machen oder anderweitig einen 

Kommanditanteil an der Gesellschaft erwer-

ben, sich selbst als Kommanditisten in das 

Handelsregister eintragen lassen und eine Ver-

waltung ihrer Beteiligung durch die Treuhand-

Kommanditistin wünschen („Verwaltungsman-

dat“, siehe nachfolgenden Abschnitt B). 
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 Treugeber im Sinne von a) und Kommanditisten 

im Sinne von b) werden nachfolgend auch ein-

heitlich als „Anleger“ bezeichnet. Gemeinsame 

Bestimmungen für das Treuhandmandat und für 

das Verwaltungsmandat werden in Abschnitt C 

aufgeführt.

(2) Vertragsgrundlage

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in der 

im Verkaufsprospekt abgedruckten Fassung 

(nachfolgend „Gesellschaftsvertrag“ genannt) 

ist – vorbehaltlich und einschließlich etwaiger 

späterer von den Gesellschaftern beschlossener 

Änderungen – Grundlage und Bestandteil dieses 

Treuhand- und Verwaltungsvertrags. 

Der Treugeber bestätigt mit Unterzeichnung der 

Beitrittserklärung Erhalt, Kenntnisnahme und 

Verständnis des Inhalts des Gesellschaftsvertrags. 

Anleger, die diesen Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag später im Zuge des Zweiterwerbs von 

Anteilen abschließen oder in den bestehenden 

Vertrag des Veräußerers eintreten, bestätigen 

mit Abschluss oder Eintritt in diesen Vertrag 

ebenfalls, den Inhalt des Gesellschaftsvertrags 

zur Kenntnis genommen zu haben und diesen zu 

akzeptieren. 

Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden 

Regelungen getroffen sind, gelten für den Treu-

geber die für Kommanditisten geltenden Bestim-

mungen des Gesellschaftsvertrags entsprechend. 

Für den Fall abweichender oder sich widerspre-

chender Regelungen gelten die Bedingungen des 

Gesellschaftsvertrags vorrangig. 

Abschnitt A – Treuhandmandat für 
 indirekt beteiligte Anleger (Treugeber)

§ 2 Gegenstand des Treuhandmandats

Die Treuhand-Kommanditistin übernimmt und 

verwaltet für den Treugeber einen seiner Beteili-

gung entsprechenden Teilkommanditanteil (im 

Folgenden auch „Kommanditbeteiligung“) an 

der Gesellschaft und hält diesen treuhände-

risch im eige nen Namen, aber im Auftrag, im 

Interesse und für Rechnung des Treugebers. 

Die Begründung der Kommanditbeteiligung an 

der Gesellschaft im Auftrag und für Rechnung 

des Treugebers kommt mit Unterzeichnung der 

entsprechenden Beitrittserklärung und Annahme 

durch die Treuhand-Kommanditistin gemäß den 

nachfolgenden Vorschriften zustande.

Der Treugeber ist damit einverstanden, dass die 

Treuhand-Kommanditistin Treuhandverträge auch 

mit anderen Treugebern abschließt und für diese 

weitere Kommanditbeteiligungen an der Gesell-

schaft treuhänderisch hält und verwaltet.

Die gezeichnete Einlage des Treugebers ohne 

Agio („Anlagebetrag“) unterteilt sich in eine 

Hafteinlage, die als Haftsumme von der Treu-

hand-Kommanditistin auf deren Namen in das 

Handelsregister einzutragen ist, und eine zusätz-

liche Pflichteinlage. Die Hafteinlage eines jeden 

Treugebers beträgt stets 0,1 %, die zusätzliche 

Pflichteinlage 99,9 % seiner Einlage. Die Höhe 

des Anlagebetrags bestimmt sich nach der Bei-

trittserklärung und muss mindestens 10.000 EUR 

betragen. Höhere Anlagebeträge müssen durch 

1.000 ohne Rest teilbar sein. Ausnahmen bedür-

fen der Zustimmung der Treuhand-Kommanditi-

stin und der Geschäftsführenden Kommanditistin.

Die Treuhand-Kommanditistin hält die Komman-

ditbeteiligung im Außenverhältnis als einheit-

lichen Gesellschaftsanteil und ist als Komman-

ditistin im Handelsregister eingetragen. Sie tritt 
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gegenüber Dritten im eigenen Namen auf. Dies 

gilt auch im Verhältnis zur Gesellschaft. Der Treu-

geber wird im Innenverhältnis wie ein Kommandi-

tist der Gesellschaft behandelt. 

§ 3 Zustandekommen des Treuhand- und

Verwaltungsvertrags für Treugeber

(1) Abschluss und Widerruf 

Mit Blick darauf, dass eine Investition in den im 

Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegegen-

ständen nur erfolgt, sofern die Geschäftsführende 

Kommanditistin nicht von ihrem Recht zur Rück-

abwicklung nach § 4 Ziffer 4 des Gesellschafts-

vertrags Gebrauch macht, sowie im Hinblick 

auf abwicklungstechnische Umstände (u. a. die 

Berücksichtigung der Möglichkeit eventueller 

Zeichnungswiderrufe innerhalb der Widerrufsfrist) 

ist der Anleger für die Dauer von zwei Monaten 

(Annahmefrist) ab Unterzeichnung der Beitritts-

erklärung an das Vertragsangebot gebunden, es 

sei denn, er widerruft seine Beitrittserklärung 

nach Maßgabe der ihm erteilten Widerrufsbe-

lehrung fristgerecht. In diesem Fall scheidet der 

widerrufende Anleger, sofern sein Beitritt bereits 

vollzogen war, mit Zugang des Widerrufs bei dem 

in der Widerrufsbelehrung genannten Empfän-

ger aus der Gesellschaft aus und erhält etwaige 

bereits an die Treuhand-Kommanditistin geleistete 

Zahlungen erstattet. 

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kommt mit 

Gegenzeichnung der Beitrittserklärung des Treuge-

bers oder anderweitige Annahmeerklärung durch 

die Treuhand-Kommanditistin unter den in § 3 

Ziffer 2 genannten Bedingungen und zu dem dort 

bestimmten Zeitpunkt zustande. Eines Zugangs der 

Annahmeerklärung beim Treugeber bedarf es hier-

für nicht. Die Treuhand-Kommanditistin teilt dem 

Treugeber jedoch mit gesondertem Schreiben die 

Annahme seines Beitrittsangebots und somit des 

Treuhand- und Verwaltungsvertrags unverzüglich 

mit. Spätestens die Abbuchung des Anlagebetrags 

des Anlegers gilt als Mitteilung der Annahme. 

(2) Erbringung des Anlagebetrags und

Beitrittszeitpunkt

Der Treugeber leistet seinen Anlagebetrag nach 

den Bestimmungen der Beitrittserklärung und 

den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 

binnen 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung der 

Treuhand-Kommanditistin über die Annahme des 

Beitrittsangebots, spätestens jedoch zum Ende 

des betreffenden Platzierungsabschnitts. Die 

Treuhand-Kommanditistin prüft, ob der Treugeber 

seine in der Beitrittserklärung angegebene Einla-

ge zzgl. eines erhobenen Agios vollständig und 

fristgerecht geleistet hat.

Der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsver-

trags und die Beteiligung als Treugeber erfolgen 

stets mit Wirkung zum Ende des betreffenden Plat-

zierungsabschnitts (Beitrittszeitpunkt). Der Beitritt 

steht jedoch unter der aufschiebenden Bedingung 

der vollständigen und fristgerechten Zahlung des 

Anlagebetrags zzgl. des erhobenen Agios gemäß 

§ 5 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags. Fällt die 

Zahlung – im Falle der Platzierungsverlängerung – 

in den zweiten oder dritten Platzierungsabschnitt, 

wird der Beitritt erst zum Ende des zweiten bzw. 

dritten Platzierungsabschnitts vollzogen. 

Geht die Zahlung nicht spätestens zehn Arbeits-

tage nach dem Ende des letzten Platzierungsab-

schnitts auf dem in § 5 Ziffer 4 des Gesellschafts-

vertrags bezeichneten Konto ein, so wird der 

Beitritt gegenstandslos (auflösende Bedingung). 

Bei rechtzeitigem Zahlungseingang innerhalb 

dieser Nachfrist bleibt es beim Beitritt zum Ende 

des letzten Platzierungsabschnitts. 

Einzahlungen von Teilbeträgen werden zunächst 

auf die Hafteinlage, anschließend auf die Pflicht-

einlage und zuletzt auf das Agio angerechnet. 

Säumige Treugeber haben vom Zeitpunkt der 

Fälligkeit an Verzugszinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Ba-

siszins gemäß § 247 BGB zu zahlen, es sei denn, 
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sie haben die Säumnis nicht zu vertreten. Ferner 

trägt der säumige Treugeber sämtliche durch eine 

nicht bzw. nicht fristgerecht erbrachte Einlage 

bzw. ein nicht fristgerecht erbrachtes Agio ver-

ursachten Kosten und Schäden der Gesellschaft. 

Die Treuhand-Kommanditistin ist berechtigt, mit 

Ersatzansprüchen, auch im Namen und für Rech-

nung der Gesellschaft, gegen eventuelle Rückzah-

lungsansprüche des Treugebers aufzurechnen.

§ 4 Aufgaben und Rechtsstellung der Treuhand-

Kommanditistin und des Treugebers

(1) Aufgaben der Treuhand-Kommanditistin

Der Treugeber beauftragt und ermächtigt die 

Treuhand-Kommanditistin unter Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181 BGB, im Rahmen des 

Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft für ihn eine 

Kommanditbeteiligung an der Gesellschaft zu er-

werben, zu halten und zu verwalten (Verwaltungs-

mandat). Die Treuhand-Kommanditistin nimmt alle 

zur Durchführung des rechtswirksamen Erwerbs 

sowie der laufenden Verwaltung der Komman-

ditbeteiligung erforderlichen Maßnahmen vor. 

Sie wird, soweit der Treugeber seinen Zahlungs-

verpflichtungen nachgekommen ist, gemäß 

den Regelungen des Gesellschaftsvertrags der 

Gesellschaft die Einlagen in die Gesellschaft ein-

zahlen und ihren Kapitalanteil an der Gesellschaft 

entsprechend erhöhen. Sie ist berechtigt, sich 

zur Ausführung der ihr übertragenen Aufgaben 

geeigneter Dritter zu bedienen und entsprechende 

Vollmachten zu erteilen. 

 

(2) Stellung des Treugebers; Rechtsausübung nach 

Weisung; Forderungsabtretung

Der Treugeber übernimmt im Innenverhältnis in 

Höhe seiner Beteiligung alle Rechte und Pflichten 

der Treuhand-Kommanditistin aus dem Gesell-

schaftsvertrag, mit Ausnahme der gesellschafts-

rechtlichen Sonderrechte der Treuhand-Komman-

ditistin, insbesondere ihres Rechts zur Erhöhung 

des Kommanditkapitals und auf Begründung von 

Treuhandverhältnissen, ihres jederzeitigen Ver-

fügungsrechts über den Kommanditanteil, ihres 

Rechts auf gespaltene Stimmrechtsausübung und 

der ihr in Ihrer Eigenschaft als Treuhand-Komman-

ditistin nach dem Gesellschaftsvertrag eingeräum-

ten Entscheidungs- und Zustimmungsbefugnisse. 

Unter den vorgenannten Einschränkungen erteilt 

die Treuhand-Kommanditistin hiermit dem Treu-

geber unwiderruflich Vollmacht zur Ausübung der 

mitgliedschaftlichen Rechte des Gesellschafters, 

insbesondere der Stimm-, Informations-, Kontroll- 

und Widerspruchsrechte aus der für ihn treuhän-

derisch gehaltenen Kommanditbeteiligung. Soweit 

der Treugeber die ihm hiernach eingeräumten 

Gesellschafterrechte unmittelbar wahrnimmt, 

übt sie ihre mitgliedschaftlichen Rechte aus der 

betreffenden Kommanditbeteiligung nicht aus. 

Treugeber können sich bei der Beschlussfassung 

im Übrigen nur durch andere Kommanditisten, 

Treugeber oder Personen aus dem Kreis der 

rechts- oder wirtschaftsberatenden Berufe, die zur 

Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind, vertre-

ten lassen. 

Soweit der Treugeber seine Rechte nicht selbst 

wahrnimmt, wird die Treuhand-Kommanditistin 

diese Rechte nach den Weisungen des Treugebers 

ausüben. Weisungen müssen schriftlich erfol-

gen. Widerspricht die Weisung eines Treugebers 

gesetzlichen Vorschriften oder den gesellschafts-

vertraglichen Treuepflichten, kann die Treuhand-

Kommanditistin die Ausübung der Rechte ver-

weigern. Erhält die Treuhand-Kommanditistin im 

Vorfeld einer Beschlussfassung der Gesellschafter 

keine Weisung oder erhält sie die Weisung nach 

einer von ihr gesetzten angemessenen Frist 

verspätet, wird sie sich der Stimme insoweit 

enthalten. Erhält die Treuhand-Kommanditistin von 

verschiedenen Treugebern unterschiedliche Wei-

sungen zur Stimmabgabe, hat sie entsprechend 

gespalten abzustimmen. In dringenden Fällen und 
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bei Gefahr im Verzug ist die Treuhand-Kommandi-

tistin berechtigt, nach pflichtgemäßem Ermessen 

auch ohne Weisung des Treugebers für diesen zu 

handeln.

Die Treuhand-Kommanditistin tritt hiermit dem 

Treugeber sämtliche Vermögensrechte aus der 

für ihn treuhänderisch gehaltenen Kommandit-

beteiligung, insbesondere die Rechte aus der 

Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, am 

Gewinn und Verlust, an Ausschüttungen und 

sonstigen Auszahlungen (Entnahmen) sowie an 

einem Liquida tionserlös der Gesellschaft, in dem 

Umfang ab, wie diese dem Treugeber nach Maß-

gabe des Gesellschaftsvertrags und dieses Treu-

hand- und Verwaltungsvertrags gebühren. Die 

Treuhand-Kommanditistin zeigt der Gesellschaft 

die Abtretung an. Die Abtretung ist auflösend 

bedingt durch eine Beendigung des Treuhand- 

und Verwaltungsvertrags. Die Treuhand-Komman-

ditistin bleibt ermächtigt, die an den Treugeber 

abgetretenen Ansprüche im eigenen Namen 

einzuziehen. Die Treuhand-Kommanditistin ist 

verpflichtet, sämtliche Ausschüttungen und son-

stigen Auszahlungen gemäß den Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags von der Gesellschaft an 

den Treugeber weiterzuleiten. 

 

(3) Weiterleitung von Gesellschafterkorrespondenz

Die Treuhand-Kommanditistin leitet unverzüglich 

nach Erhalt sämtliche für den Treugeber bestim-

mten Dokumente und Informationen, die die 

Treuhand-Kommanditistin in ihrer Eigenschaft als 

Gesellschafterin der Gesellschaft von der Ge-

schäftsführenden Kommanditistin zur Verfügung 

gestellt bekommt, an diesen weiter.

(4) Rechtsverhältnis der Treugeber untereinander

Die Treugeber sind Teilgläubiger im Sinne des 

§ 420 BGB. Auf ihr Verhältnis untereinander sind 

daher die §§ 705 ff. und 741 ff. BGB nicht – auch 

nicht entsprechend – anwendbar.

(5) Freistellung der Treuhand-Kommanditistin

Der Treugeber stellt die Treuhand-Kommanditistin 

von allen seine Beteiligung betreffenden Verbind-

lichkeiten frei, die diese für ihn bei pflichtgemäßer 

Erfüllung dieses Treuhand- und Verwaltungsver-

trags und des Gesellschaftsvertrags gegenüber 

der Gesellschaft oder Dritten eingeht oder die aus 

der Haftung als Kommanditist resultieren. Hier-

von ausgenommen sind die Kosten der laufenden 

Verwaltung, die mit der Vergütung gemäß § 9 

abgegolten sind. 

Sofern durch Rückzahlungen der Einlage an den 

Treugeber eine Haftung der Treuhand-Kommandi-

tistin aus der treuhänderisch gehaltenen Kom-

manditbeteiligung gemäß § 171 ff. HGB entsteht, 

ist der Treugeber der Treuhand-Kommanditistin 

nach deren Wahl zur Freistellung oder zum Ersatz 

verpflichtet.

(6) Übertragung der Kommanditbeteiligung auf den 

Treugeber bei Insolvenz

Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens über ihr Vermögen sowie für den Fall der 

Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

mangels Masse tritt die Treuhand-Kommanditistin 

hiermit die für den Treugeber treuhänderisch 

gehaltene Kommanditbeteiligung im Wege der 

Sonderrechtsnachfolge unter der aufschiebenden 

Bedingung der Eintragung des Treugebers als 

Kommanditist im Handelsregister an diesen ab. 

Entsprechendes gilt, wenn von Privatgläubigern 

der Treuhand-Kommanditistin Maßnahmen der 

Einzelzwangsvollstreckung in die Kommanditbe-

teiligung ausgebracht werden und nicht innerhalb 

eines Monats aufgehoben oder eingestellt werden 

oder der Treuhand- und Verwaltungsvertrag sonst 

aus einem wichtigen Grund endet, der nicht vom 

Treugeber zu vertreten ist. Der Treugeber nimmt 

die aufschiebend bedingte Abtretung hiermit an.
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§ 5 Übertragung von Beteiligungen, sonstige

Verfügungen, Kosten

(1) Übertragung von Beteiligungen

Die Beteiligungen der Treugeber sind nur nach 

Maßgabe des Gesellschaftsvertrags der Gesell-

schaft übertragbar und verpfändbar. Die Übertra-

gung darf nur erfolgen, sofern der Abtretungs-

empfänger in die Rechte und Pflichten aus dem 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag und dem 

Gesellschaftsvertrag eintritt.

(2) Zustimmung der Treuhand-Kommanditistin

Die Übertragung bedarf neben der im Gesellschafts-

vertrag genannten Zustimmung der Geschäfts-

führenden Kommanditistin auch der Zustimmung 

der Treuhand-Kommanditistin. Die Treuhand-Kom-

manditistin stimmt der Übertragung nur zu, sofern 

der Erwerber die Bedingungen des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrags und des Gesellschaftsvertrags 

anerkennt und insbesondere die mit der Übertra-

gung verbundenen zusätzlichen Kosten übernimmt. 

(3) Anzeige sonstiger Belastungen

Belastungen der Beteiligung des Treugebers und 

sonstige Verfügungen darüber sind der Treuhand-

Kommanditistin unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Kosten

Die Kosten der Übertragung einer Beteiligung 

richten sich nach § 9 Ziffer 3 und sind vom Erwer-

ber zu tragen. Dessen ungeachtet haftet auch der 

Verfügende für alle Kosten, die mit einer Über-

tragung oder einer sonstigen Verfügung über die 

Beteiligungen verbunden sind.

Abschnitt B – Verwaltungsmandat für 
direkt beteiligte Anleger (Direktkomman-
ditisten)

§ 6 Verwaltungsverhältnis

(1) Gegenstand des Verwaltungsmandats

Die Treuhand-Kommanditistin nimmt die mit der 

Beteiligung verbundenen Rechte und Pflichten für 

den direkt beteiligten Kommanditisten in offener 

Stellvertretung wahr. Anleger, die sich dazu ent-

scheiden, unter Fortführung dieses Treuhand- und 

Verwaltungsvertrags in die Stellung des Direkt-

kommanditisten zu wechseln, beauftragen die 

Treuhand-Kommanditistin und bevollmächtigen 

sie unter der auflösenden Bedingung der Beendi-

gung des Verwaltungsverhältnisses, die aus der 

dann direkt gehaltenen Kommanditbeteiligung 

resultierenden Rechte, insbesondere Stimm-, 

Informations-, Kontroll- und Widerspruchsrechte, 

im Namen und auf Weisung des Kommanditisten 

auszuüben (Verwaltungsmandat).

Die Treuhand-Kommanditistin macht von dieser 

Vollmacht Gebrauch, soweit der Kommanditist 

nicht selbst oder durch einen Vertreter seine 

Rechte ausübt. Weisungen müssen schriftlich 

erfolgen. Widerspricht die Weisung eines Kom-

manditisten gesetzlichen Vorschriften oder den 

gesellschaftsvertraglichen Treuepflichten, kann 

die Treuhand-Kommanditistin die Ausübung der 

Rechte verweigern. Erhält die Treuhand-Komman-

ditistin im Vorfeld einer Beschlussfassung der 

Gesellschafter keine Weisung oder erhält sie die 

Weisung nach einer von ihr gesetzten angemes-

senen Frist verspätet, wird sie sich der Stimme 

enthalten. 

Die Treuhand-Kommanditistin bietet die Verwaltung 

auch solchen Kommanditisten an, die ihren Kom-

manditanteil anderweitig (z. B. im Zweitmarkt) er-

worben haben und sich durch Neuabschluss dieses 

Vertrags für das Verwaltungsmandat entscheiden. 

In diesem Fall gilt Vorstehendes entsprechend.
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(2) Handelsregistervollmacht

Der Kommanditist ist verpflichtet, alle für eine ord-

nungsgemäße Verwaltung der Beteiligung erfor-

derlichen Mitwirkungshandlungen vorzunehmen. 

Er ist verpflichtet, der Treuhand-Kommanditistin 

unverzüglich eine auf diese lautende, unwiderruf-

liche und über den Tod hinaus geltende Handels-

registervollmacht in notariell beglaubigter Form 

auszustellen und vorzulegen. Die Handelsregi-

stervollmacht berechtigt zur Vornahme sämtlicher 

künftiger Anmeldungen zum Handelsregister der 

Fondsgesellschaft. Die Treuhand-Kommanditistin 

übermittelt dem Kommanditisten hierfür ein 

Formblatt. Die Kosten der Beglaubigung trägt 

der Kommanditist. Verweigert oder verzögert der 

Kommanditist die Vorlage dieser Vollmacht oder 

die Vornahme von anderweitig gebotenen Mit-

wirkungshandlungen, so haftet er für alle daraus 

resultierenden Schäden, es sei denn, er hat dies 

nicht zu vertreten. Dies gilt nicht allein für Schä-

den der Treuhand-Kommanditistin, sondern auch 

für etwaige bei der Gesellschaft oder bei Mitge-

sellschaftern eintretende Schäden.

(3) Anmeldungen zum Handelsregister

Die Treuhand-Kommanditistin wird auf der Grund-

lage der ihr von dem Kommanditisten erteilten 

Handelsregistervollmacht sämtliche Anmeldungen 

des Kommanditisten zum Handelsregister besorgen 

und die ordnungsgemäße Eintragung kontrollieren. 

Sie ist jedoch nicht verpflichtet, die Eintragung 

gegenüber dem Kommanditisten schriftlich anzu-

zeigen. Sie wird zudem den weiteren Schriftverkehr 

mit dem Handelsregister für den Kommanditisten 

führen, soweit ihr eine Handelsregistervollmacht 

erteilt wurde. 

(4) Übertragung von Beteiligungen durch den

Kommanditisten

Der Kommanditist darf gemäß den Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags seine Beteiligung ganz 

oder teilweise durch Abtretung übertragen oder 

anderweitig darüber verfügen. Der Kommanditist 

verpflichtet sich, mit dem Erwerber den Eintritt 

in alle Rechte und Pflichten aus diesem Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag zu vereinbaren. 

Sämtliche Verwaltungsmaßnahmen, einschließ-

lich Ausschüttungen, die die Treuhand-Komman-

ditistin bis zum Zeitpunkt der Umschreibung 

im Anlegerregister zugunsten des bisherigen 

Kommanditisten in Bezug auf die Kommandit-

beteiligung durchgeführt oder veranlasst hat, 

muss der Erwerber gegen sich gelten lassen. Die 

Treuhand-Kommanditistin wird die Übertragung 

im Anlegerregister vornehmen und den neuen 

Kommanditisten hiervon unterrichten, wenn die 

für die Umschreibung erforderlichen Angaben, 

wie Name, Vorname, Anschrift, Beteiligungshöhe, 

Bankverbindung, Finanzamt und Steuernummer 

des neuen Kommanditisten, vollständig vorliegen. 

Ferner wird die Treuhand-Kommanditistin, soweit 

ihr die erforderlichen Vollmachten vorliegen, 

die Umschreibung im Handelsregister veranlas-

sen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrags, insbesondere die dortigen 

Regelungen, betreffend die Mindestbeteiligungs-

summe und Stückelung des Anlagebetrags.

(5) Einziehungsbefugnis

Der Kommanditist ermächtigt die Treuhand-

Kommanditistin, den Anteil des Kommanditisten 

an Auszahlungen der Gesellschaft für diesen im 

eigenen Namen einzuziehen und anschließend an 

den Kommanditisten auszukehren.

§ 7 Freistellung

Der Kommanditist stellt die Treuhand-Kommanditi-

stin von allen Verbindlichkeiten frei, die bei pflicht-

gemäßer Erfüllung des Verwaltungsverhältnisses 

und des Gesellschaftsvertrags im Zusammenhang 

mit der Verwaltung der Beteiligung entstehen (z. B. 

Handelsregisterkosten, Beglaubigungskosten). 

Hiervon ausgenommen sind die Kosten der lau-

fenden Verwaltung, die mit der Vergütung gemäß 

§ 9 abgegolten sind.
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Abschnitt C – Gemeinsame Bestimmungen
für alle Anleger

§ 8 Vertragspartner

Als Vertragspartner der Treuhand-Kommanditistin 

kommen grundsätzlich nur einzelne natürliche 

Personen in Betracht. Ein Beitritt von Gesell-

schaften, insbesondere von BGB-Gesellschaften 

oder von sonstigen Personengesellschaften, oder 

von Gemeinschaften als Treugeber ist ausge-

schlossen, sofern die Treuhand-Kommanditistin 

einem solchen Beitritt nicht ausdrücklich zu-

stimmt. Der Erwerb oder das Halten von Kom-

manditanteilen für Rechnung Dritter, insbeson-

dere als Treuhänder für Dritte, ist nicht zulässig. 

Ausgenommen von dieser Beschränkung sind 

die Treuhand-Kommanditistin, die ausdrücklich 

berechtigt ist, ihren Kommanditanteil für eine 

Mehrzahl von Treugebern treuhänderisch zu 

halten, und jeder etwaige Sonderrechtsnachfolger 

der Treuhand-Kommanditistin mit Ausnahme der 

Treugeber, die ihre treuhänderisch Beteiligung 

durch Kündigung des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrags in eine direkte Beteiligung umge-

wandelt haben.

Ferner kann sich als Treugeber nur beteiligen, 

wer weder Staatsbürger der USA noch Inhaber 

einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitser-

laubnis für die USA (Greencard) und nicht aus 

einem anderen Grund in den USA unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtig ist und weder einen 

Wohnsitz noch einen Zweitwohnsitz in den USA 

oder ihren Hoheitsgebieten hat. Es darf sich bei 

dem Anleger nicht um eine US-amerikanische 

Gesellschaft oder sonstige nach dem US-ame-

rikanischen Recht errichtete Vermögenseinheit, 

Vermögensmasse oder einen Trust, welche(r) der 

US-Bundesbesteuerung unterliegt, handeln. Der 

Anleger muss im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung handeln. Für den Fall, dass eine oder 

mehrere der vorstehenden Voraussetzungen nicht 

erfüllt sind, ist der Anleger gegenüber der Gesell-

schaft und dem Anbieter des Beteiligungsange-

bots, der DWS Finanz-Service GmbH, schadens-

ersatzpflichtig, es sei denn, der Anleger hat dies 

nicht zu vertreten.

Vorstehender Absatz gilt entsprechend für 

Staats bürger sowie für natürliche und juristische 

Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in den 

Ländern Kanada, Australien, Irland oder Japan 

haben.

§ 9 Vergütung

(1) Vergütung der Treuhand-Kommanditistin

Die Treuhand-Kommanditistin erhält für ihre 

Leistungen eine jährliche Vergütung in Höhe von 

0,15 % des auf die Treugeber und Kommanditisten 

mit Verwaltungsmandat entfallenden nominalen 

Anlagebetrags (zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatz-

steuer). Die Kosten werden von der Gesellschaft 

getragen und den von der Treuhand-Kommanditi-

stin verwalteten Treugebern und Kommanditisten 

zugerechnet. 

Während der Platzierungsphase wird die Vergü-

tung zeitanteilig für den Zeitraum ab dem Ende 

des betreffenden Platzierungsabschnitts bis zum 

Ende des Kalenderjahres auf das bereits einge-

worbene Emissionskapital berechnet. Die Vergü-

tung ist während der Platzierungsphase zum Ende 

des betreffenden Kalenderjahres und danach zu 

Beginn des Kalenderjahres, für welches die Vergü-

tung erhoben wird, zur Zahlung fällig. Die Treu-

hand-Kommanditistin kann stattdessen auch eine 

vierteljährliche Zahlung der Vergütung anfordern. 

Zusätzliche Leistungen der Treuhand-Komman-

ditistin zugunsten eines einzelnen Anlegers (z. B. 

im Zusammenhang mit Anteilsübertragungen, 

Erbfällen oder Nachmeldungen von Sonderwer-

bungskosten) werden dem jeweiligen Anleger 

gesondert in Rechnung gestellt.
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(2) Mitteilungsfrist für Sonderwerbungskosten

Bei dem Anleger in einem Kalenderjahr etwa 

entstehende persönliche Sonderwerbungskosten 

im Zusammenhang mit der Beteiligung sind der 

Treuhand-Kommanditistin bis spätestens 25. März 

des jeweiligen Folgejahres schriftlich mitzuteilen. 

Für eine Berücksichtigung der verspätet einge-

henden Mitteilungen kann keine Gewähr über-

nommen werden. Die Treuhand-Kommanditistin 

behält sich vor, bei verspätet eingehenden Mittei-

lungen für den damit verbundenen Bearbeitungs-

mehraufwand für das jeweils betroffene Jahr eine 

Vergütung in Höhe von 200 EUR zzgl. gesetz-

licher Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Die 

Vergütung kann auch bei der Ausschüttung in 

Abzug gebracht werden. 

(3) Kosten der Übertragung

Für die Übertragung von Beteiligungen einschließ-

lich der Umschreibung im Anlegerregister erhält 

die Treuhand-Kommanditistin eine Verwaltungsge-

bühr von bis zu 1,5 % des übertragenen nomi-

nalen Anlagebetrags, mindestens jedoch 300 EUR, 

sowie den Ersatz ihrer Auslagen (z. B. Handelsregi-

stergebühren) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer vom 

Erwerber. Die Gebühren und Auslagen können bei 

der Ausschüttung in Abzug gebracht werden.

Im Falle des Eintritts eines Treugebers als Kom-

manditist in die Gesellschaft ist dieser zum Ersatz 

der damit verbundenen Kosten verpflichtet. Eine 

Verwaltungsgebühr wird darüber hinaus nicht 

erhoben.

§ 10 Wirksamwerden von Erklärungen 

(1) Wirksamkeit von Erklärungen

Erklärungen der Gesellschaft, der Geschäfts-

führenden Kommanditistin oder der Treuhand-

Kommanditistin gegenüber den Anlegern werden 

drei Werktage nach Absendung an die zuletzt 

mitgeteilte und im Anlegerregister eingetragene 

Anschrift wirksam. 

(2) Genehmigung von Erklärungen

Sind solche Erklärungen zugegangen bzw. wird 

ihr Zugang gemäß Ziffer 1 fingiert, gelten sie 

als genehmigt, wenn der Anleger nicht inner-

halb eines Monats nach Zugang der Erklä-

rung schriftlich gegenüber der Gesellschaft 

widerspricht, sofern ihn die Gesellschaft, die 

Geschäftsführende Kommanditistin oder die 

Treuhand-Kommanditistin auf diese Folge bei 

der Bekanntgabe besonders hingewiesen hat.

§ 11 Ausscheiden der Treuhand-Kommanditistin

Scheidet die Treuhand-Kommanditistin aus der 

Gesellschaft aus, wird dieser Vertrag unter den 

Voraussetzungen des § 17 Ziffer 5 des Gesell-

schaftsvertrags, ohne dass es der Zustimmung 

des Anlegers bedarf, mit einer neuen Treuhand-

Kommanditistin fortgesetzt.

§ 12 Laufzeit und Beendigung des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrags

(1) Beendigung des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrags 

Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag ist für die 

Dauer der Gesellschaft eingegangen. Der Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag endet, ohne dass 

es einer Kündigung bedarf, mit Beendigung der 

Gesellschaft (Abschluss der Liquidation). Eine 

vorzeitige Beendigung ist nur in den in diesem 

Vertrag oder im Gesellschaftsvertrag geregelten 

Fällen zulässig.

(2) Ordentliche Kündigung

Jeder Anleger kann den Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag mit einer Frist von drei Monaten 

zum Ablauf eines Kalenderjahres gegenüber der 

Treuhand-Kommanditistin schriftlich kündigen. 

Abweichend hiervon ist im Jahr 2010 die Kündi-

gung einmalig mit einer Frist von drei Monaten 

auch zum Ablauf des 30. Juni 2010 zulässig. 

Maßgeblich zur Wahrung der Frist ist das Datum 

des Zugangs bei der Treuhand-Kommanditistin. 
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Kündigt ein Treugeber, wird die Treuhand-Kom-

manditistin den auf den Treugeber entfallenden 

Teilkommanditanteil gemäß § 7 Ziffer 4 des 

Gesellschaftsvertrags an ihn übertragen und ihm 

ein Verwaltungsmandat (Abschnitt B) anbieten. 

Der kündigende Treugeber hat sich spätestens 

bis zum Wirksamwerden der Kündigung dazu zu 

erklären, ob er das Verwaltungsmandat anneh-

men oder seine Direktbeteiligung selbst verwalten 

möchte. Unbeschadet dieser Wahlmöglichkeit 

ist der kündigende Treugeber auf Verlangen der 

Treuhand-Kommanditistin verpflichtet, dieser eine 

notariell beglaubigte Handelsregistervollmacht 

auf Basis eines von ihr übersandten Formblatts zu 

erteilen. § 6 Ziffer 2 gilt entsprechend. 

Für die Kündigung des auf den ausscheidenden 

Treugeber übergehenden Gesellschafterverhält-

nisses als Direktkommanditist gilt § 17 des Gesell-

schaftsvertrags. 

Liegen die Voraussetzungen der § 17 Ziffer 1 

oder § 17 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrags in der 

Person des Treugebers vor, bleibt es ihm unbe-

nommen, mit der Kündigung des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrags zugleich auch die Treuhand-

Kommanditistin zur anteiligen Kündigung der 

auf ihn entfallenden Gesellschafterstellung zu 

ersuchen. Die Folgen des Ausscheidens bestim-

men sich nach § 17 Ziffer 6 und § 18 des Gesell-

schaftsvertrags. 

(3) Kündigung durch den Anleger aus wichtigem 

Grund

Das Recht des Anlegers zur Kündigung dieses 

Vertrags durch schriftliche Erklärung aus wich-

tigem Grund bleibt unberührt. Der Anleger ist in 

diesem Falle verpflichtet, die Kommanditbetei-

ligung – ggf. nach Übertragung durch die Treu-

hand-Kommanditistin auf den ehemaligen Treu-

geber – auf seine Kosten selbst fortzuführen und 

für die Wahrnehmung seiner Rechte und Erfüllung 

seiner Pflichten eigenständig Sorge zu tragen. 

(4) Kündigung durch die Treuhand-Kommanditistin 

aus wichtigem Grund

Die Treuhand-Kommanditistin ist berechtigt, den 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag aus wichtigem 

Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen; ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 

wenn bei einem Anleger ein Ausscheidensgrund 

im Sinne des § 17 Ziffer 3 des Gesellschaftsver-

trags vorliegt. 

§ 13 Rechenschaftsbericht

Die Treuhand-Kommanditistin erstattet dem Anle-

ger jährlich anhand der von einem Wirtschaftsprü-

fer geprüften Rechnungslegung der Gesellschaft 

unverzüglich nach deren Erhalt einen Bericht 

über das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Bericht 

enthält Angaben über alle wesentlichen Vorgänge 

der Gesellschaft im Geschäftsjahr. Die Treuhand-

Kommanditistin bedient sich hierbei der von der 

Gesellschaft zur Verfügung gestellten Unterlagen. 
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§ 14 Haftung der Treuhand-Kommanditistin

(1) Haftung 

Die Treuhand-Kommanditistin hat ihre Aufgaben 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

nach pflichtgemäßem Ermessen wahrzunehmen. 

Sie steht nicht für den Inhalt und das Zustande-

kommen des Gesellschaftsvertrags der Gesell-

schaft ein und trifft auch keine Aussage über die 

Bonität und die Werthaltigkeit der Anlagegegen-

stände bzw. der beteiligten Gesellschaften. Eine 

Haftung für den Eintritt der wirtschaftlichen und 

steuerlichen Ziele des Anlegers sowie für den 

Eintritt sonstiger wirtschaftlicher und / oder steu-

erlicher Folgen wird nicht übernommen. 

Im Falle einer Haftung der Treuhand-Kommanditi-

stin für leichte Fahrlässigkeit ist ihre Haftung auf 

die Summe der geleisteten Einlage des Anlegers 

beschränkt. Für die Verletzung von Nebenpflichten 

haftet die Treuhand-Kommanditistin dem Treuge-

ber nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(2) Verjährung

Schadensersatzansprüche gegen die Treuhand-

Kommanditistin wegen leichter Fahrlässigkeit 

verjähren – soweit nicht gesetzlich eine längere 

Frist zwingend vorgeschrieben ist – innerhalb von 

sechs Monaten nach Kenntniserlangung der zum 

Schadensersatz verpflichtenden Umstände durch 

den Anspruchsteller, spätestens jedoch drei Jahre 

nach Vornahme / Unterlassung der zum Schadens-

ersatz verpflichtenden Handlung.

§ 15 Änderung des Treuhand- und

Verwaltungsvertrags

(1) Verfahren

Über Änderungen des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrags, die die Treuhand-Kommanditistin 

vorschlägt, entscheiden die von der Treuhand-

Kommanditistin verwalteten Treugeber und 

Kommanditisten durch Beschlussfassung mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Die Treuhand-Kommanditistin führt hierzu nach 

eigenem Ermessen eine Beschlussfassung im 

schriftlichen Verfahren durch (Regelfall) oder 

beruft eine Anlegerversammlung am Sitz der 

Gesellschaft ein. Die Einladung erfolgt durch 

schriftliche Mitteilung unter Angabe der vorge-

schlagenen Änderungen des Treuhand- und Ver-

waltungsvertrags. Die Frist zur Stimmabgabe bzw. 

die Ladungsfrist beträgt mindestens drei Wochen, 

gerechnet von der Absendung der Einladung. 

Ferner können Anleger, die mindestens 50 % des 

Nominalkapitals der Anleger auf sich vereinigen, 

die Einberufung einer Anlegerversammlung von 

der Treuhand-Kommanditistin verlangen. Die Treu-

hand-Kommanditistin ist in diesem Falle verpflich-

tet, die Anleger zu einer solchen Versammlung mit 

einer Frist von mindestens drei Wochen, gerech-

net ab Absendung der Einladung, unter Mitteilung 

der Tagesordnung schriftlich einzuladen.
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(2) Nachschusspflicht und Haftungserweiterung

Eine Nachschusspflicht oder Haftungserweiterung 

der Anleger kann durch ein Verfahren gemäß vor-

stehender Ziffer 1 (Änderung des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrags) nicht begründet werden.

§ 16 Anlegerregister

Die Treuhand-Kommanditistin führt für alle Kom-

manditisten und Treugeber nach näherer Maßga-

be der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 

(siehe dort § 20) ein Anlegerregister.

§ 17 Tod des Anlegers

Beim Tod eines Anlegers wird dieser Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag mit dem oder den Erben 

fortgesetzt. Die Erben tragen sämtliche der 

Treu hand-Kommanditistin hieraus entstehenden 

Kosten sowie die nach § 9 Ziffer 3 anfallende Ver-

waltungsgebühr. Im Übrigen bestimmen sich die 

Rechtsfolgen nach § 16 des Gesellschaftsvertrags.

§ 18 Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, Gerichts-

stand, Datenschutz

(1) Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags 

ganz oder teilweise unwirksam sein oder sollte 

sich in dem Vertrag eine Lücke befinden, so 

soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-

mungen nicht berührt werden. Anstelle der un-

wirksamen Bestimmung oder zur Auffüllung der 

Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, 

die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten 

kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben 

oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags 

gewollt haben würden, wenn sie die Angelegen-

heit bedacht hätten.

(2) Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Ge-

richtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus 

diesem Vertrag sowie über das Zustandekom-

men dieses Vertrags ist der Sitz der Treuhand-

Kommanditistin, soweit dies rechtlich zulässig 

vereinbart werden kann. Dieser Vertrag unterliegt 

ausschließlich deutschem Recht.

(3) Datenschutz

Jeder Anleger erklärt sich damit einverstanden, 

dass seine personenbezogenen Daten im Wege 

der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert 

und dass die in die Anlegerverwaltung einbezo-

genen Parteien über die Verhältnisse der Gesell-

schaft und seine Person informiert werden, soweit 

dies zur Verwaltung und Betreuung der Beteili-

gung des jeweiligen Anlegers erforderlich ist.

Anhang 2 Treuhand- und Verwaltungsvertrag
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